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2 Infotafel

Notrufnummern
Feuer-Notruf .......................................................................... 112
Polizei-Notruf ........................................................................ 110
Unfall-Rettungsdienst-Notruf.......................................... 112
Polizei Bamberg-Land .................................0951 9129 310
Ärztlicher Notfallruf .....................................................116 117
Giftnotruf....................................................................030 19240
Giftzentrale Nürnberg....................................0911 3982451

Wichtige Telefonnummern
Ärztliche Bereitschaftspraxis.........................09546 88888
Telefonseelsorge (kostenlos) .................... 0800 1110-111
Kinder- und Jugendtelefon (kostenlos) 0800 1110-222
Familienpflegewerk Bamberg ......................0951 502691
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Bamberg e.V.
....................................................................................0951 28192
Frauenhaus Bamberg - Hilfe und Beratung
für Frauen und Kinder ........................................0951 58280
Psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstellen für Sucht-
kranke u. deren Angehörige .................... 0951 29957-40
Katholische Beratungsstellen für
Schwangerschaftsfragen........................... 0951 29957-50
Notruf für vergewaltigte und sexuell misshandelte Frauen
und Mädchen......................................................0951 868518
Telefonseelsorge Bamberg ....................... 0800 1110-111
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Kreisverband Bamberg
................................................................................0951 98189-0

Infotafel

Kliniken
Einrichtungen im Landkreis Bamberg
Juraklinik Scheßlitz ........................................... 09542 779-0
Steigerwaldklinik Burgebrach ..........................09546 88-0
Seniotel Pflegedienst Scheßlitz gGmbH... 09542 779-0
Klinik am Eichelberg Burgebrach ..............09546 88-510

Kliniken in der Stadt Bamberg
Klinikum am Bruderwald ...................................0951 503-0
Klinik Dr. Schellerer........................................... 0951 9833-0
Klinikum am Michaelsberg................................0951 503-0
Geburtshaus Bamberg ....................................0951 303637

Bürgersprechstunde im Rathaus
Jeden Ersten Donnerstag im Monat findet im Rathaus
(ohne Voranmeldung) eine Bürgersprechstunde mit
dem 1. Bürgermeister, Thilo Wagner, von 17.00 bis
19.00 Uhr statt. Nächster Termin ist der, 05.11.2015.

Bücherei Stegaurach
................................................................... Tel.: 0951 50989620
Öffnungszeiten: Mo 13.30 – 15.00 Uhr

Di 07.45 – 12.45 Uhr
15.00 – 17.00 Uhr

Mi 10.00 – 11.00 Uhr
Do 17.00 – 20.00 Uhr

An allen gesetzlichen Feiertagen in Bayern geschlossen.
Während der bayerischen Schulferien am Montag- und
Dienstagvormittag geschlossen.
Info auf www.buecherei-stegaurach.de

Wertstoffhof Waizendorf Kaifeck
Waizendorf-Kaifeck
96135 Stegaurach-Waizendorf
Tel.: 0951 85705

Sommerzeit: Mi 14:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 14:00 Uhr
Winterzeit: Mi 14:00 - 17:00 Uhr, Sa 10:00 - 13:00 Uhr

Erscheinungsweise: Einmal im Monat
– Änderungen vorbehalten –

Nächste Ausgabe: Montag 30.11.2015
Redaktionsschluss: Dienstag 17.11.2015

Beiträge für das gemeindliche Mitteilungsblatt bitte an folgende
E-Mail-Adresse schicken: amtsblatt@stegaurach.de

Herausgeber:
Gemeinde Stegaurach
Schlossplatz 1
96135 Stegaurach

Verantwortlich für Anzeigen:
Jörg Schild-Müller, c/o creo Druck & Medienservice GmbH

Anzeigenannahme:
Marie-Therese Spöckner, Tel. 08571/926550
werbeagentur-spoeckner@gmx.de

Namentlich gezeichnete Artikel geben die Meinung des Verfas-
sers wieder. Kürzungen der eingesandten Manuskripte bleiben
der Redaktion vorbehalten.

Parteiverkehr:
Montag bis Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr,
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Bildnachweis: Fotolia
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3Informationen durch den Bürgermeister

Informationen durch den Bürgermeister

95. Geburtstag bei Familie Singer
Am 13. Oktober 2015 feierte Josef Singer seinen 95. Geburtstag.

Geboren wurde der Jubilar in Hartenreuth, einen Ortsteil von Gößwein-
stein, dort verbrachte er auch den Großteil seines Lebens. Josef Singer
war langjähriger Schulleiter und wurde 1972 in den Marktgemeinderat
gewählt. Bei der nächsten Kommunalwahl wurde er zum 3. Bürger-
meister ernannt. Er engagierte sich ebenso auch auf der nächsten
kommunalen Ebene und war 6 Jahre Mitglied des Kreistages Pegnitz.

Aber nicht nur politisch war Josef Singer aktiv, er engagierte sich auch
in der katholischen Pfarrgemeinde als Pfarrgemeinderat, Lektor und
Kommunionhelfer und war (Gründungs-) Mitglied zahlreicher Vereine
in der Marktgemeinde.

Aus gesundheitlichen Gründen wohnt Josef Singer seit 2005 mit
seiner Frau in Stegaurach, in der Nähe seines ältesten Sohnes. Seit
2011 leben beide im Seniotel Stegaurach.

Seinen 95. Geburtstag feierte Josef Singer zusammen mit seiner Frau
Margarete, seinen 3 Kindern und 6 Enkelkindern. Für die Gemeinde
gratulierte von offizieller Seite 1. Bürgermeister Thilo Wagner und
überbrachte auch die Glückwünsche von Landrat Johann Kalb. Ebenso
gratulierte Pfarrer Walter Ries.

Diamantene Hochzeit bei Familie Göller
Das Ehepaar Elisabetha und Nikolaus Göller lernte sich im Jahr 1953
beim Kirchweihtanz in Erlau kennen. Am 26.09.1955 heirateten sie in
der St. Martin Kirche in Bamberg.

Elisabetha war in ihrer Jugend für einige Monate bei Aufforstungsarbei-
ten im Wald tätig und arbeitete anschließend 43 Jahre in Stegaurach
bei der Firma Hessel & Uhlig als Büglerin.
Nikolaus machte bei der Firma Nikol in Bamberg seine Ausbildung
und arbeitete dort 12 Jahre. Danach war er 30 Jahre als Kraftfahrer
bei verschiedenen Firmen tätig.

Leider waren die gemeinsamen Jahre jedoch nicht immer nur von
Glück gezeichnet. Auch in schweren Zeiten gaben sich die Eheleute
gegenseitig viel Kraft. Denn nur so konnten sie die vergangenen 10
Jahre, die von einem familiären Schicksalsschlag geprägt waren,
überstehen.

Nikolaus Leidenschaft galt von Anfang an der Musik und schon im
Alter von 10 Jahren erlernte er ein Instrument. Er war Gründungs-
mitglied der Mühlendorfer Blasmusik, deren langjähriger Dirigent
und maßgeblich an der Ausbildung vieler Jungmusiker beteiligt, die
teilweise sogar heute noch aktiv im Musikverein tätig sind. Außerdem
ist Nikolaus seit Jahrzehnten bei weiteren Ortsvereinen Mitglied, wie
z.B. Gesangsverein, Feuerwehr und Kriegerverein.

Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierten ihre zwei Kinder und
vier Enkel. Von offizieller Seite gratulierte für die Gemeinde Stegau-
rach 3. Bürgermeister Werner Waßmann und überbrachte auch die
Glückwünsche von Landrat Johann Kalb.

Kosmetische Fußpflege:
Fußbad, Nagelfalz, Nagelhaut,
Hornhaut entfernen, Nägel kürzen,
Fußmassage – jede 10. AnwendungGRATIS. 20,– €

Gesichtsbehandlung inkl. Ampulle, Maske,
Augenbrauenkorrektur, Wimpern färben 49,– €

Permanent Make-up,Wimpernverlängerung,
Event-Schminken, Typ-Beratung, Handpflege
Gesichtsbehandlung für den Herren,

alles auch als „GUTSCHEIN“ erhältlich!!
Jetzt schon anWeihnachten denken:-))

Ich komme auch ins Haus!
Carmen Friedel

Ringstraße 49 • 96135 Stegaurach/Hartlanden
0152/33722857

Eröffnungsangebote:
Kosmetik von
Isabell Lancray
und Dr. Rimpler
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4 Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung:
Der Gemeinderates Stegaurach hat in seiner Sitzung am 29.09.2015
TOP 4ö die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. Diese
wird hiermit amtlich bekanntgemacht:

Dritte Satzung zur Änderung der Erschließungs-
beitragssatzung der Gemeinde Stegaurach (EBS) vom

22.10.1987 (= 3. ÄndS-EBS)

vom 29.09.2015

Die Gemeinde Stegaurach erlässt aufgrund des § 132 BauGB i.V.m.
Art 23 GO folgende

Ä n d e r u n g s s a t z u n g :
§ 1

Der Wortlaut der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Ste-
gaurach vom 22.10.1987 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 5 erhält folgenden Wortlaut:

„Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen
enden, ist für den erforderlichen Wendehammer der gesamte Aufwand
beitragsfähig.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stegaurach, den 29.09.2015
gez. Wagner, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung:
Der Gemeinderates Stegaurach hat in seiner Sitzung am 29.09.2015
TOP 5ö den (rückwirkenden) Neuerlass der nachfolgenden Satzung
beschlossen. Diese wird hiermit amtlich bekanntgemacht:

S A T Z U N G

über die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen
in der Gemeinde Stegaurach (Friedhofsgebührensatzung)

vom 29.09.2015

Die Gemeinde Stegaurach erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung:

TEIL I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Gebührenpflicht und Gebührenarten

(1) Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestat-
tungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang stehende
Amtshandlungen Gebühren.

(2) Die Gemeinde erhebt
a) Grabgebühren (§ 4)
b) Bestattungsgebühren (§ 5)
c) Fundamentgebühren (§ 6)
d) sonstige Gebühren (§ 7).

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenpflichtig ist
a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet

ist,
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung

gestellt hat
c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat,
d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt.

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die für
die Gebührenerhebung maßgeblichen Tatsachen oder Verände-
rungen unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen auch unter
Vorlage entsprechender Unterlagen Auskunft zu erteilen.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebühr entsteht
a) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. a mit der Inanspruchnahme der

gebührenpflichtigen Leistung,
b) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. b mit der Bestätigung der An-

tragstellung durch die Gemeinde,
c) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. c mit der Auftragserteilung
d) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. d mit der Zuteilung des Nutzungs-

rechts.

(2) Über die Gebühren ergeht ein Gebührenbescheid der Gemeinde.

(3) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheids, spätestens zu dem im Bescheid an-
gegebenen Termin zur Zahlung fällig.

(4) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages
entrichtet, erhebt die Gemeinde Säumniszuschläge nach Art.
13 Ziffer 5 b KAG i.V.m. § 240 AO sowie Mahngebühren.

(5) Die Gemeinde kann verlangen, dass die Gebühren im Voraus zu
entrichten oder hinreichend sicherzustellen sind. Die Gemein-
de kann in Höhe der geschuldeten Gebühren und Auslagen
die Abtretung von Ansprüchen verlangen, die den Erben oder
Auftraggebern aus Anlass des Sterbefalles auf Sterbe- oder
Lebensversicherungen zustehen.

TEIL II

Die Gebühren im Einzelnen

§ 4
Grabgebühren

(1) Die Grabgebühr beträgt für

1 Einzelgrab
a) 10 Jahre 140,00 EUR
b) 20 Jahre 280,00 EUR
c) 30 Jahre 420,00 EUR

1 Doppelgrab
a) 10 Jahre 280,00 EUR
b) 20 Jahre 560,00 EUR
c) 30 Jahre 840,00 EUR

1 Dreifachgrab
a) 10 Jahre 420,00 EUR
b) 20 Jahre 840,00 EUR
c) 30 Jahre 1.260,00 EUR

1 Gruft für 30 Jahre 1.917,00 EUR

(2) Für die Verlängerung des Grabbenutzungsrechts gilt der Betrag
in Abs. 1.

(3) Die Gebühr für das Benutzungsrecht in Urnengräbern beträgt
190,00 EUR für 20 Jahre.

(4) Die Herstellungskosten zur Anlage einer Gruft werden in voller
Höhe den Grabbenutzungsberechtigten in Rechnung gestellt.

(5) Die Gebühr für das Grabnutzungsrecht ist für die Dauer der
Ruhefrist, die in der Satzung über die gemeindlichen Bestat-
tungseinrichtungen der Gemeinde Stegaurach festgelegt ist,
zu entrichten.

(6) Erstreckt sich eine Ruhefrist über die Dauer des Grabnutzungs-
rechtes der Absätze 1 und 3 hinaus, so ist die zur Verlängerung
des Nutzungsrechtes festgesetzte Gebühr anteilig bis zum Ablauf
der Ruhefrist im voraus zu entrichten.
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5Amtliche Bekanntmachungen

Die jährliche Gebühr beträgt für
ein Einzelgrab 14,00 EUR
ein Doppelgrab 28,00 EUR
ein Dreifachgrab 42,00 EUR
ein Urnengrab 9,50 EUR
eine Gruft 63,90 EUR

§ 5
Bestattungs- und Leichenhausgebühren

(1) Die Gebühr für die Grabherstellung (Aushebung, Schließung des
Grabes, Erdabfuhr) beträgt
a) für Kindergräber bis 3 Jahre 412,00 EUR
b) für Gräber ohne Tieferlegung 634,00 EUR
c) für Gräber mit Tieferlegung 735,00 EUR
d) für eine Urnenbeisetzung 206,00 EUR
e) für eine Gruftbeisetzung 588,00 EUR
f) für eine Urnenbeisetzung in der Gruft 353,00 EUR.

(2) Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses beträgt pro
Tag
a) bei Kindern bis 5 Jahren 13,00 EUR
b) bei Personen über 5 Jahren 25,00 EUR.

§ 6
Fundamentgebühren

Für die Benutzung eines Fundamentbandes zur Aufstellung eines
Grabdenkmales beträgt die Gebühr 192,00 EUR.

§ 7
Sonstige Gebühren

(1) Schriftliche Auskünfte von 10,00 EUR bis 20,00 EUR

(2) Gebühren für die Erlaubnis
a) zur Errichtung von Grabdenkmälern

für Einzelgräber 13,00 EUR
für Doppelgräber 26,00 EUR
für Grüfte 52,00 EUR
für Urnengräber 26,00 EUR.

b) zur Vornahme von Anpflanzungen...... 32,00 EUR.

(3) Gebühren für die Gestattung von Ausnahmen 32,00 EUR.

(4) Erteilung einer Urnenaufnahmebescheinigung 13,00 EUR.

(5) Ausgrabung und Umbettung einer Leiche innerhalb der gemeind-
lichen Friedhöfe
a) während der Ruhefrist 1.600,00 EUR
b) nach Ablauf der Ruhefrist 1.470,00 EUR.

(6) Ausgrabung einer Leiche zwecks Umbettung in
einen anderen Friedhof 1.000,00 EUR.

(7) Ausbettung und Umbettung Verstorbener bis zu 5 Jahren
640,00 EUR.

(8) Räumung einer Gruft 128,00 EUR.

(9) Zulassungsgebühr für Nichteinwohner der Gemeinde Stegaurach
zur Beisetzung (außer der Grabnutzungsberechtigte war zuletzt
in einem Alten- oder Pflegeheim aufgenommen und unmittelbar
davon der in der Gemeinde Stegaurach gemeldet) 160,00EUR.

(10) Leichenöffnungen
a) Benutzung des Leichenhauses 64,00 EUR
b) Leichenwärter, Gehilfe pro Stunden 16,00 EUR
c) sonstige Dienstleistungen je Person

und angefangen Stunde 16,00 EUR.

(11) Reinigung des Leichenhauses, verursacht
durch undichte Särge 32,00 EUR.

(12) Sargträger je Person 22,00 EUR.

(13) Friedhofswärter 38,00 EUR.

(14) Entsorgung von Randeinfassung oder Grabstein bei Auflösung
des Grabes 100,00 EUR.

§ 8
Inkrafttreten

Die vorstehende Abgabesatzung tritt am 01.06.2004 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Abgabesatzung für die Benutzungsgebühren der Gemeinde
Stegaurach vom 10.07.2001 außer Kraft.

Stegaurach, den 29.09.2015
gez. Wagner, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung:
Der Gemeinderates Stegaurach hat in seiner Sitzung am 29.09.2015
TOP 3ö die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. Diese
wird hiermit amtlich bekanntgemacht:

Erste Satzung zur Änderung der Satzung für die Fest-
legung der erforderlichen Anzahl von Kfz-Stellplätzen
und deren Ablösung der Gemeinde Stegaurach (Stell-

plS) vom 26.03.2012 (= 1. ÄndS-StellplS)

vom 29.09.2015

Die Gemeinde Stegaurach erlässt aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.V.m. Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende

Ä n d e r u n g s s a t z u n g :

§ 1

Der Wortlaut der Satzung für die Festlegung der erforderlichen Anzahl
von Kfz-Stellplätzen und deren Ablösung – Stellplatzsatzung - der
Gemeinde Stegaurach vom 26.03.2012 wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 3 Satz 1 erhält folgenden Wortlaut:
„Die Höhe des Ablösungsbetrages wird aus dem durchschnittlichen
Verkehrswert der Baugrundstücke (Bodenwert und Erschließung) des
Bereiches, in dem das Baugrundstück liegt, zuzüglich den durch-
schnittlichen Herstellungskosten in angemessener Höhe errechnet.“

2. § 6 Absatz 4 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:
„Der Ablösungsbetrag ist mit der Erteilung der Baugenehmigung zur
Zahlung fällig und innerhalb von 10 Tagen zu entrichten.“

3. Es ist in § 6 Absatz 4 folgender Satz 3 einzufügen:
„Im Falle des Zahlungsverzuges sind Säumniszuschläge in Höhe
von 1 v.H. des Rückstandsbetrags je angefangener Monat sowie
entsprechende Mahngebühren zu entrichten.“

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stegaurach, den 29.09.2015
gez. Wagner, 1. Bürgermeister

Bericht über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates Stegaurach im
Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes
in Stegaurach vom 29.09.2015
(Nr. 2015/GR/015)
Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sitzungs-
protokolls durch den Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen.

2. Bürgermeister FRICKE begrüßt alle anwesenden Mitglieder des
Gemeinderates und die Zuhörer.

Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 2. Bürgermeister FRICKE, ob
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung
vom 15.09.2015 (Nr. 014/15ö)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 15.09.2015
(014/15ö) wurde an alle Gemeinderäte versandt.

Diese wird hiermit ohne Einwände genehmigt.
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TOP 02 Änderung des Protokolls der Sitzung vom 11.08.2015
(TOP 03ö) über die Feststellung des Jahresabschlusses
2009

Die Kämmerei hat darauf hingewiesen, dass im Protokoll der Sitzung
vom 11.08.2015 der zweite Absatz des Sachvortrages durch folgendes
zu ersetzen ist:

„Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2009 in
der Zeit vom 08.11.2012 bis 06.11.2012 örtlich geprüft. RPA-Vorsitzen-
der KRAPP erläuterte damals dem Gemeinderat in der GR-Sitzung am
12.03.2013 (TOP 7ö) die Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung.
Die Feststellung des Jahresabschlusses wurde auf einen späteren
Zeitpunkt zurückgestellt, da die Beschlussfassung durch den alten
Gemeinderat nicht mehr erfolgte.
Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss 2009 im Rahmen der
Rechnungsprüfungen vorgelegt, somit kann Feststellungsbeschluss
erfolgen.“

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, den Wortlaut des Protokolls
entsprechend dem Vorschlag der Kämmerei zu ändern.

TOP 03 Änderung der Stellplatzsatzung (StellplS)

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat bereits
in früheren Prüfungen und vor Kurzem erneut im Prüfbericht vom
10.06.2015 über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2007
und der Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 (TZ 9) darauf hingewiesen,
dass die gemeindliche Stellplatzsatzung an einigen Stellen ände-
rungsbedürftig sei.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 26.03.2012 eine entspre-
chende Satzung für die Festlegung der erforderlichen Stellplätze für
Kraftfahrzeuge und deren Ablösung (StellplS) beschlossen.

Zu dieser Satzung merkt der BKPV folgendes an:
1. Die Stellplatzsatzung hat in § 6 Abs. 3 folgende Regelung:

„Der Ablösebetrag wird … aus dem durchschnittlichen Verkehrs-
wert der Baugrundstücke … zuzüglich der durchschnittlichen
Herstellungskosten errechnet…“.
Diese Bestimmung erscheint dem BKPV nicht sachgerecht, da
trotz vorhandener Stellplatzsatzung beim Abschluss eines Ablö-
sungsvertrags noch Einzelfallentscheidungen des zuständigen
Gemeindeorgans notwendig sind. Der BKPV empfiehlt daher,
den Ablösebetrag bereits in der Satzung festzulegen. Grundlage
für die Festsetzung des Ablösungsbetrags sollten die Herstel-
lungskosten in angemessener Höhe sein. Herstellungskosten in
angemessener Höhe sind i.d.R. die vollen anteilmäßigen Herstel-
lungskosten einschließlich der Grundstückskosten (vgl. IMBek.
vom 12.02.1978, MABI S. 181 ff. Nr. 6.4.3). Aufgrund verschiedener
Grundstückskosten wären auch unterschiedliche Ablösebeträge
für Bauvorhaben im Ortskern Stegaurach bzw. in den Ortsteilen
zulässig.

2. Die Fälligkeit des Ablösebetrags normiert die Satzung in§ 6 Abs.
4 Satz 2 wie folgt:
„Der Ablösungsbetrag ist mit der Erteilung der Baugenehmigung
fällig.“
Der BKPV empfiehlt, zur Klarstellung die Fälligkeitsfestlegung um
die Worte „… zur Zahlung …“ zu ergänzen.

3. Rein vorsorglich weist der BKPV darauf hin, dass die örtliche
Stellplatzsatzung die Folgen eines Zahlungsverzugs nicht regelt.
Die Folgen eines eventuellen Zahlungsverzugs wären deshalb
im (öffentlich-rechtlichen) Ablösevertrag zu regeln (oder es sollte
eine entsprechende Regelung in die Satzung mit aufgenommen
werden).

Abschließend weist der BKPV auf die geänderte Verwendungsbin-
dung der Ablösebeträge für sonstige Maßnahmen zur Entlastung der
Straßen von ruhendem Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen
des ÖPNV (Art. 47 Abs. 4 Nr. 2 BayBO, Fundstelle FSt 26/2007) hin.

Die Verwaltung hat die Empfehlung überprüft und befürwortet eine
entsprechende Satzungsänderung entsprechend Ziffern 2 und 3. Zu
Ziffer 1: Die Regelungen in § 6 Abs. 3 StellplS hinsichtlich der abzu-
lösenden Herstellungskosten sind nach Auffassung der Verwaltung
ausreichend umschrieben und sollten allenfalls um den Zusatz „…
in angemessener Höhe …“ ergänzt werden.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die vorliegende Änderungs-
satzung zu erlassen. Der Wortlaut der beiliegenden Satzung ist Be-
standteil dieses Beschlusses.
(vgl. Bekanntmachung)

TOP 04 Änderung der Erschließungsbeitragssatzung (EBS)

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat bereits
in früheren Prüfungen und vor Kurzem erneut im Prüfbericht vom
10.06.2015 über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2007
und der Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 (TZ 9) darauf hingewiesen,
dass die Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Stegaurach an
den aktuellen Rechtsstand angepasst werden sollte.

Die Erhebung der Erschließungsbeiträge erfolgte im Berichtszeitraum
nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung vom 22.10.1987,
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 09.10.2001.

Die Erschließungsbeitragssatzung (EBS) enthält in § 2 Abs. 5 folgende
Bestimmung:
„Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen
enden, ist für den erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur
zweifachen Gesamtbreite der Sackgasse beitragsfähig.“

Die Bestimmung sollte laut Empfehlung des BKPV dahingehend
geändert werden, dass die gesamten Kosten von erforderlichen
Wendehämmern zum beitragsfähigen Aufwand zählen, da die Praxis
zeigt, dass in Baugebieten regelmäßig Wendehämmer erforderlich
sind, die das Doppelte der Breite der zugehörenden Sackgassen
überschreiten. Die derzeitige Regelung erscheint im Hinblick auf §
127 Abs. 1 BauGB (Erhebungspflicht) problematisch. Hier wird die
Gemeinde über die Eigenbeteiligung (§ 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB)
und die Ausschlusstatbestände des § 128 Abs. 3 BauGB hinaus mit
einem Aufwand belastet.
Gelangt die Gemeinde im Rahmen ihres Planungsermessens zu dem
Ergebnis, dass die vorgesehene Ausführung der Erschließungsanlagen
für die Nutzung der erschlossenen Grundstücke erforderlich ist (vgl.
§ 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB), ist dies auch vollständig beitragsfähiger
Aufwand.

Die EBS sollte daher gelegentlich angepasst werden.

Die Verwaltung hat die Empfehlung überprüft und befürwortet eine
entsprechende Satzungsänderung.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die vorliegende Änderungs-
satzung zu erlassen. Der Wortlaut der beiliegenden Satzung ist Be-
standteil dieses Beschlusses.
(vgl. Bekanntmachung)

TOP 05 Neuerlass der Friedhofsgebührensatzung

Die Gemeinde unterhält Friedhöfe in Stegaurach und den Ortsteilen
Höfen und Mühlendorf.

Das Bestattungswesen ist mit der Satzung über die gemeindlichen
Bestattungseinrichtungen vom 27.10.1992 und der Abgabesatzung
für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen (Fried-
hofsgebührensatzung) vom 11.05.2004 öffentlich-rechtlich geregelt.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat bereits in seinem
Prüfbericht vom 08.10.2007 über die überörtliche Prüfung der Jah-
resrechnungen 1999 bis 2006 (TZ 3a) und vor Kurzem erneut im
Prüfbericht vom 10.06.2015 über die überörtliche Prüfung der Jah-
resrechnung 2007 und der Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 (TZ 1)
darauf hingewiesen, dass die Friedhofsgebührensatzung aufgrund
fehlender Fälligkeitsregelung fehlerhaft erlassen und nichtig ist.

Die Überprüfung durch die Verwaltung hat ergeben, dass in der Ge-
bührensatzung tatsächlich kein Fälligkeitstermin für die laut Satzung
zu fordernden Gebühren bestimmt ist.

Gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG muss die Satzung jedoch eine Fäl-
ligkeitsregelung enthalten. Ein Verstoß gegen dieses Gebot führt laut
Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) vom 17.02.1989,
Nr. 23 B 87.01922 sogar zur Nichtigkeit der gesamten Satzung (siehe
GK 202/1989; Ausführungen in Wuttig/Hürholz/Thimet/Nöth, Ge-
meindliches Satzungsrecht, Teil III, Frage 7).

Die Satzung muss daher um eine Fälligkeitsregelung ergänzt und als
Ganzes (rückwirkend) neu erlassen werden.

Die Verwaltung hat eine Neufassung der Friedhofsgebührensatzung
auf der Basis des aktuellen Satzungsmusters ausgearbeitet. Die
bisherigen Gebührenregelungen ab § 4 ff bleiben allerdings in For-
mulierung und Umfang unverändert. Dies geschieht mit Ausnahme
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von 2 Ergänzungen (die auch in der Vergangenheit trotz fehlender
Regelung schon angewendet worden sind):

1. In § 4 Absatz 1 und 6 werden Regelungen für Dreifachgräber auf-
genommen, da festgestellt wurde, dass es im Friedhof Mühlendorf
schon lange mehrere solcher Gräber gibt.

2. Nachdem in der Vergangenheit wiederholt darum gebeten wur-
de, dass die Gemeinde Gräber auflöst (= „alles wegräumt und
einebnet“) wird in § 7 ein Absatz 14 eingefügt mit folgendem
Wortlaut: „(14) Entsorgung von Randeinfassung oder Grabstein
bei Auflösung des Grabes … 100,00 EUR“.

Hinweis:
Der Wortlaut der Satzung wird an die aktuelle Muster-Satzung ange-
passt. Die in der aktuellen Satzung enthaltenen Gebührensätze bleiben
unverändert, weil die fällige Neukalkulation der Friedhofsgebühren
zurückgestellt worden ist, bis über Art und Weise und Umfang der
geplanten Friedhofserweiterungen in Stegaurach, Mühlendorf und
Höfen entschieden worden ist und die hierfür entstehenden Kosten
berechnet werden können. Danach muss die Friedhofsgebühren-
satzung wieder entsprechend geändert oder neu erlassen werden.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die vorliegende Neufassung
der Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Der Wortlaut der beilie-
genden Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.
(vgl. Bekanntmachung)

TOP 06 Bekanntgabe der Zusammenfassung des Prüfberich-
tes der Prüfung des BKPV vom 10.06.2015 über die
überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2007 und
der Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 (einschließlich)

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat vor kur-
zem den Bericht vom 10.06.2015 über die überörtliche Prüfung der
Jahresrechnung 2007 und der Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 der
Gemeinde Stegaurach vorgelegt.

Die Zusammenfassung des Prüfberichts (= Nr. 1 des Prüfberichts, d.h.
nicht die einzelnen Prüfungsbeanstandungen!), ist dem Gemeinderat
bekannt zu geben.

Der Kommunalaufsicht im Landratsamt Bamberg ist innerhalb einer
Woche ein entsprechender Nachweis hierüber vorzulegen. Darüber
hinaus hat die Verwaltung mit der Aufarbeitung der getroffenen Bean-
standungen zu beginnen und der Kommunalaufsicht die Erledigung
der Textziffern 1 bis 24 bis spätestens 01.02.2016 mitzuteilen oder
einen entsprechenden Teilbericht vorzulegen.

Dem Rechnungsprüfungsausschuss ist der Rechnungsprüfbericht
vollständig zur Verfügung zu stellen, damit die Mitglieder Einsicht
nehmen können.

Der Gemeinderat Stegaurach nimmt die Zusammenfassung (Nr. 1)
des Prüfberichts des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands
(BKPV) über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2007 und
der Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 der Gemeinde Stegaurach vom
10.06.2015 zur Kenntnis.

TOP 07 Aufsichtsrat „Stegaurach HILFT GmbH“
hier: Ernennung der Mitglieder und Stellvertreter

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.09.2015 beschlossen,
eine „Stegaurach HILFT GmbH“ zu gründen. Ein entsprechender
Gesellschaftsvertrag wird geschlossen.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, dass neben 1. Bürgermeister
WAGNER als geborenes Mitglied folgende Mitglieder des Gemein-
derates dem Aufsichtsrat angehören:
Daniel PALASTI - Stellv. Manfred AMON
Claudia MUSIG - Stellv. Cornelia MÜHLHOFF-KEMPGEN
Winfried OPPAWSKY - Stellv. Margot SCHEER
Wolfgang KRAPP - Stellv. Heinrich SCHUBERT

TOP 08 Umgestaltung der Friedhöfe
hier: Auswahl eines Friedhofsplaners

In seiner Sitzung am 15.09.2015 haben sich die folgenden 3 Planungs-
büros für die Umgestaltung der Friedhöfe dem Gemeinderat vorgestellt:
Landschaftsarchitektin Ursula BARTH, Auerbach

Landschaftsarchitekten AMMERMANN & DÖHLER, Bamberg
Landschaftsarchitekt TEUBER (+ Hr. Dipl.Ing. SCHÖNFELDER), Pla-
nungsgruppe STRUNZ, Bamberg

2. Bürgermeister FRICKE berichtet, dass sich der Arbeitskreis Friedhof
diesbezüglich nochmals am 28.09.2015 getroffen hat, um über ein
geeignetes Planungsbüro zu beraten. Es wurde ein Empfehlungsbe-
schluss an den Gemeinderat gegeben, das Planungsbüro AMMER-
MANN & DÖHLER zu beauftragen.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, dem Planungsbüro AM-
MERMANN & DÖHLER, Bamberg den Auftrag für die Umgestaltung
der Friedhöfe zu erteilen.

TOP 09 Informationen des Bürgermeisters

TOP 09 A Aufnahme asylsuchender Flüchtlinge im Gemeinde-
gebiet Stegaurach
hier: Sachstandbericht zur Einrichtung einer Notun-
terkunft

2. Bürgermeister FRICKE berichtet über den derzeitigen Sachstand
der eingerichteten Notunterkunft. Diese wurde am 15./16.09.2015 im
unmittelbaren Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung des neuen
Schuljahres durch Mitarbeiter des Bauhofes und der Verwaltung
eingerichtet und ausgestattet. Die Einrichtung bietet Platz für ca. 50
Flüchtlinge.

Am 21.09.2015 ist der erste Bus mit 54 Flüchtlingen eingetroffenen.
Diese sollen in der Notunterkunft nur für ca. 5-10 Tage verbleiben und
dann in eine Dauerunterkunft weitertransportiert werden.

Die Arbeit in der Stegauracher Notunterkunft wird von vielen eh-
renamtlichen Helfern und dem Personal der Gemeinde Stegaurach
geleistet. Die Beaufsichtigung erfolgt rund um die Uhr durch einen
Wachdienst und das Essen wird über die AWO organisiert. Im Großen
und Ganzen herrscht eine entspannte Atmosphäre und die Flüchtlinge
verhalten sich sehr ruhig.

2. Bürgermeister FRICKE bedankt sich bei allen Engagierten.

Am 30.09.2015 sollen die Flüchtlinge wieder abgeholt und in Flücht-
lingsunterkünfte weitergebracht werden.

Voraussichtlich werden bereits in der darauffolgenden Woche die
nächsten Asylbewerber in unsere Notunterkunft gebracht.

Nach dem derzeitigen Stand ist vorgesehen, dass der Bürgersaal bis
voraussichtlich 31.12.2015 in dieser Form als Notaufnahmeunterkunft
weiter betrieben werden soll.

TOP 09 B Bauhof in Stegaurach
hier: Verschiedene Sachbeschädigungen

2. Bürgermeister FRICKE berichtet über mehrere Sachbeschädigungen
im Bereich des Bauhofes in Stegaurach:
Am Eingangstor des Bauhofs wurde ein Steuerungskabel für die
Lichtschranke beschädigt und muss einschließlich der Steuerung
repariert werden. Bei einem außerhalb dem umzäunten Bauhofbereich
abgestellten Leihfahrzeug wurden mehrere Kabel der Fahrzeugelektrik
und -hydraulik durchtrennt.

Außerdem wurde ein am Kreuzweiher befestigtes Verkehrswachtban-
ner entwendet und musste durch den Bauhof wieder ersetzt werden.

Alle Beschädigungen wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

TOP 09 C Errichtung eines Kinderhauses in Stegaurach
hier: Stellungnahme der Staatlichen Rechnungsprü-
fungsstelle im Landratsamt Bamberg zur Finanzierung

2. Bürgermeister FRICKE informiert über ein Schreiben der Staatlichen
Rechnungsprüfungsstelle im Landratsamt Bamberg bezüglich der
geplanten Kreditaufnahme für den Kinderhausneubau.

Demnach hat die Staatliche Rechnungsprüfung mitgeteilt, dass einer
Kreditaufnahme für das Kinderhaus aus Sicht der Staatlichen Rech-
nungsprüfung am Landratsamt Bamberg nicht zugestimmt werden
kann, weil die Gemeinde über ausreichend Rücklagen verfüge, die
vor einer Kreditaufnahme erst aufzubrauchen sind.
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TOP 09 D Errichtung einer Bushaltestelle am Seniorenheim

2. Bürgermeister FRICKE teilt mit, dass die Stadtwerke Bamberg
angekündigt hätten, die neuen Fahrzeiten in den künftigen Fahrplan
einzuarbeiten. Die neuen Fahrpläne sind ab 01.03.2016 gültig.

Er weist darauf hin, dass in diesem Zusammenhang eine Bushaltestelle
am Seniorenheim noch baulich hergestellt werden muss.

TOP 09 E Sachstandbericht zum Einrichten eines Anruflinientaxis

2. Bürgermeister FRICKE teilt mit, dass für ein Anruflinientaxi ein
Angebot von den Stadtwerken Bamberg angefordert wurde.

TOP 10 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

TOP 10 A Verkehrssituation in der „Debringer Straße“ und „Sand-
straße“

GR AMON weist auf die durch parkende Fahrzeuge verursachte
schlechte Verkehrssituation im Bereich der „Debringer Straße“ und
der „Sandstraße“ hin. Die Straßen seien so zugeparkt, dass es immer
wieder zu Verkehrsbehinderungen in diesen Bereichen kommt. Er regt
an, hier eventuell ein Parkverbot anzuordnen.

2. Bürgermeister FRICKE sagt zu, dass er die Angelegenheit wei-
tergeben wird. Hinsichtlich der „Debringer Straße“ müsse man sich
jedoch mit dem Landratsamt in Verbindung setzen, da es sich hier
um eine Kreisstraße handelt. Die Problematik der „Sandstraße“ sollte
eventuell in einer der nächsten Verkehrsausschusssitzungen behandelt
werden, da hierfür bereits Vorschläge gemacht wurden.

TOP 10 B Sachstand zu verschiedenen gemeindlichen Baupro-
jekten

GRMETZNER beschwert sich über den offensichtlich schleppenden
Fortgang verschiedener gemeindlicher Projekte.

2. Bürgermeister FRICKE widerspricht dem und entgegnet, dass der
Auftrag für den Bau der Stützmauer am Sportheim in Stegaurach
vergeben worden ist. In Kürze werden Beweissicherung und Bauein-
weisung der beauftragten Firma erfolgen, so dass die Bauarbeiten
beginnen können.
Der Auftrag für den Bau des Gehweges am Ortsausgang Höfen wurde
ebenfalls bereits vergeben.
Hinsichtlich der GVS Mühlendorf-Kreuzschuh laufen derzeit die Vor-
bereitungen für eine Ausschreibung der Bauarbeiten.

TOP 10 C Linde am Feuerwehrhaus Stegaurach
hier: Pflegemaßnahmen

GR’in SCHEER informiert, dass Sie ab Oktober 2015 keine weiteren
Pflegemaßnahmen für die Linde mehr übernehmen könne. Der Baum
sollte weiterhin erhalten bleiben und die Gemeinde sollte sich bei der
Pflege mit einbringen.

2. Bürgermeister FRICKE schlägt vor, dass über dieses Thema in
einer der nächsten Sitzungen des Umwelt- und Verkehrsausschusses
beraten werden sollte.

TOP 10 D Künftige Nicht-Veröffentlichung von Terminen des
gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschusses im
Mitteilungsblatt

GR DÜRBECK weist darauf hin, dass im Mitteilungsblatt die Termine
für die Rechnungsprüfungsausschusssitzungen nicht mehr veröf-
fentlicht werden sollten, da es sich in der Regel um nichtöffentliche
Sitzungen handelt.

2. Bürgermeister FRICKE sagt zu, dass er dies an die zuständige
Stelle weitergeben wird.

TOP 10 E Aufstellung eines Dialog-Displays in Waizendorf

GROPPAWSKY fragt nach dem Dialog-Display, welches in Waizendorf
aufgestellt werden soll.

Der anwesende Bauhofleiter HEBENDANZ erklärt, dass das Dialog-
Display bereits geliefert ist und so bald wie möglich installiert werden
soll.

Bericht über die öffentliche Sitzung
des Bauausschusses Stegaurach im
Besprechungszimmer des Verwaltungs-
gebäudes in Stegaurach vom 05.10.2015
(Nr. 2015/BA/010)
Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sitzungs-
protokolls durch den Bauausschuss in einer der nächsten Sitzungen.

1. Bürgermeister WAGNER begrüßt alle anwesenden Mitglieder des
Bauausschusses und die Zuhörer.

Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 1. Bürgermeister WAGNER, ob
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01 Antrag zur Geschäftsordnung

1. Bürgermeister WAGNER beantragt, den Bauantrag „Errichtung
von zwei Doppelcarports auf dem Grundstück Fl.Nr. 753 Gmkg.
Höfen – Unteraurach, Steinweg 28“ - nachträglich in die heutige
Tagesordnung aufzunehmen.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, den Bauantrag „Errichtung
von zwei Doppelcarports auf dem Grundstück Fl.Nr. 753 Gmkg. Hö-
fen - Unteraurach, Steinweg 28“ nachträglich in die Tagesordnung
aufzunehmen.

TOP 02 Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen
BA-Sitzung vom 07.09.2015 (Nr.2015/BA/009ö)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen BA-Sitzung vom 07.09.2015
(Nr. 009/15ö) wurde an alle Ausschussmitglieder verschickt.
Das Protokoll der letzten BA-Sitzung vom 07.09.2015 (Nr. 2015/
BA/009ö) wird ohne Einwände genehmigt.

TOP 03 Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit
Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 262/1 Gmkg.
Mühlendorf - Kreuzschuh, Am Hasensteig 1 -

Das betreffende Grundstück befindet sich im rechtsverbindlichen
Bebauungsplan „Am Hasensteig“ und stimmt mit den Festsetzungen
des Bebauungsplanes teilweise nicht überein.

Die Antragsteller benötigen für die Errichtung des Wohnhauses Be-
freiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich
der Überschreitung der Baugrenzen für das Wohngebäude und der
Garage, die Erhöhung des Kniestocks (BPlan 0,50 m, geplant 0,80
m), die Angleichung der Dachneigung von Hauptgebäude und Garage
sowie der Reduzierung der Staufläche vor der Garage (BPlan 5,00 m,
geplant 3,70 m im Mittel).

Durch die Baugrenzenüberschreitung nach Nord-Osten rückt das
komplette Gebäude von einem bestehenden Graben in der Stei-
gerwaldstraße ab. Zusätzlich verbessert sich die Hanglage für die
Errichtung des Vorhabens. Folglich treten der geplante Balkon auf
der Nord-Ost-Seite und der Eingangsbereich geringfügig aus dem
Baufenster. Die Überschreitung der Baugrenze für die Garage ergibt
sich aus dem Anbau an das Wohngebäude. Aus Sicht der Verwaltung
kann der geringfügigen Überschreitung zugestimmt werden.

Bei einer Ortsbesichtigung im Vorfeld wurde festgestellt, dass es in
diesem Baugebiet bisher augenscheinlich keine Befreiungen des
Kniestocks gab. Die meist in der jüngeren Vergangenheit errichteten
Wohngebäude haben die Festsetzungen bezüglich des Kniestocks
eingehalten. Da im Bebauungsplangebiet aus baulicher Sicht keine
Begründung für die Befürwortung des geänderten Kniestocks vorliegt,
sollte der Befreiung hinsichtlich des Kniestocks nicht zugestimmt
werden.

Geplant ist zudem die Errichtung des Garagendaches mit einer Nei-
gung von 12 Grad, während das Wohngebäude bebauungsplan-
konform mit 39 Grad Dachneigung errichtet wird. Eine Angleichung
des Daches an das Hauptgebäude ist aufgrund dieser gewünschten
Planung nicht möglich. Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich hier
um eine Befreiung, die nicht ortsbildprägend ist und der zugestimmt
werden kann.

Zuletzt benötigen die Antragsteller eine Befreiung vom Bebauungs-
plan bezüglich des 5,00 m Stauraums vor der Garage, da sich der
Baukörper des Wohngebäudes nach Nord-Osten verschiebt und den
Stauraum auf 3,70 m bis 5,00 m verkleinert. Sofern der Antragsteller
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verpflichtet wird, ein elektrisches Garagentor einzubauen, kann dieser
Befreiung zugestimmt werden.

Die Verwaltung empfiehlt dem vorliegenden Bauvorhaben und den
Befreiungen, bis auf die Erhöhung des Kniestocks zuzustimmen.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage
das Einvernehmen zu erteilen. Den beantragten Befreiungen für die
Baugrenzenüberschreitung Haus und Garage, verschiedenen Dachn-
eigungen bei Haus und Garage und dem verminderten Stauraum vor
der Garage wird zugestimmt. Die Befreiung für die Erhöhung des
Kniestocks wird nicht ausgesprochen. Eine nochmalige Überprüfung
der Stellplätze nach der gemeindlichen Stellplatzsatzung ist zwingend
notwendig, da der Kellerraum in der Planung als Wohnraum genutzt
werden soll.

TOP 04 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit
Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 94/3 Gmkg.
Höfen - Höfen, Hollerweg 5 -

Das betreffende Grundstück befindet sich im rechtsverbindlichen
Bebauungsplan „Scherweg Höfen – 1. Änderung“. Die Antragsteller
planen die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage,
benötigen jedoch eine Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes.

Die Doppelgarage soll um ca. 3 m Richtung Westen verschoben
werden, bleibt jedoch bis auf eine Fläche von 6 qm auf der Nordseite
des Grundstücks im vorgesehenen Baufenster des Bebauungsplanes.
Eine Verschiebung der Garage bedeutet eine einheitliche Flucht mit
dem Hauptgebäude und zur Straßenseite keine negative Veränderung.

Das Wohngebäude entspricht den Festsetzungen des Bebauungs-
planes und kann ohne Bedenken befürwortet werden. Die Nachbar-
unterschriften sind vollständig.

Die Verwaltung sieht in der Befreiung keine negative Auswirkung für
das Bebauungsplangebiet und empfiehlt dem Bauvorhaben und der
Befreiung zuzustimmen.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bauvor-
haben zuzustimmen und erteilt die Befreiung für die Überschreitung
der Baugrenze durch die Garage. Eine nochmalige Überprüfung der
Stellplätze nach der gemeindlichen Stellplatzsatzung ist zwingend
notwendig, da 2 Kellerräume in der Planung als Aufenthaltsraum und
Büro genutzt werden sollen.

TOP 05 Formlose Anfrage auf Bebauung eines Einfamilienhau-
ses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 619
Gmkg. Mühlendorf - Mühlendorf, Nähe Sandleite -

Mit Schreiben vom 04.09.2015 ging bei der Gemeindeverwaltung
Stegaurach eine formlose Anfrage zur Bebauung des Grundstücks
Fl.Nr. 619, Gmkg. Mühlendorf ein. Das Grundstück befindet sich im
Ortsteil Mühlendorf westlich der „Steinachstraße“ und grenzt in der
Verlängerung an die Straße „Sandleite“.

Baurechtlich ist das Grundstück eindeutig dem Außenbereich nach
§ 35 Abs. 2 BauGB, den sonstigen Vorhaben zuzuordnen. Eine Be-
bauung des Grundstücks wäre nur über die Durchführung eines
Bauleitplanverfahrens möglich, wie es im Jahr 1978 ursprünglich
geplant war, jedoch nie vollzogen wurde. Das Gebäude, auf das
sich der Anfragensteller bezieht (Fl.Nr. 616/2), wurde im Jahr 1978
in der Planung genehmigt, den Bebauungsplan zu erweitern, was
nie umgesetzt wurde.

Nach der derzeit baurechtlichen Würdigung empfiehlt die Verwaltung
die formlose Anfrage auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Dop-
pelgarage nicht zu befürworten. Grundsätzlich könnten die Mitglieder
des Bauausschusses jedoch darüber beraten, ob es nicht sinnvoll
wäre, hier durch ein Bauleitplanverfahren einen geordneten Ortsrand
zu erlangen. Eine positive Entscheidung zugunsten des Vorhabens
wäre somit auch gegeben.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, der vorliegenden formlosen
Anfrage auf Bebauung des Grundstücks Fl.Nr. 619 Gmkg. Mühlendorf
aufgrund der o.g. Ausführungen nicht zuzustimmen.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt eine Empfehlung an den
Gemeinderat auszusprechen, ob im dem betroffenen Bereich ein
eventuelles Bauleitplanverfahren durchgeführt werden soll. Der Bau-
ausschuss beauftragt die Verwaltung mit dem Anfragensteller das
weitere Vorgehen zu besprechen.

TOP 06 Bauantrag auf Errichtung von zwei Doppelcarports auf
dem Grundstück Fl.Nr. 753 Gmkg. Höfen, - Unterau-
rach, Steinweg 28 -

Das geplante Vorhaben befindet sich im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet“ und stimmt mit den Festsetzungen des
Bebauungsplanes überein.

Der Antragsteller möchte an der Nord-West Ecke des Gebäudes und
an der östlichen Grundstücksgrenze jeweils einen Doppelcarport
errichten. Da die Carports mit einer Wandhöhe von 5,10 m in die
Genehmigungspflicht fallen, muss der Antragsteller einen Bauantrag
einreichen. Des Weiteren ist beim Landratsamt Bamberg ein Antrag
auf Abweichung von den örtlichen Bauvorschriften nach Art. 6 BayBO
zu stellen.

Die Nachbarunterschriften sind vollständig.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben zur Errichtung von zwei Doppelcarports das Einvernehmen
zu erteilen.

TOP 07 Informationen des Bürgermeisters

TOP 07 A Verlegung von Glasfaserkabeln für den Breitbandaus-
bau im Gemeindegebiet Stegaurach

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat im Gemeindegebiet Ste-
gaurach Glasfaserkabel für den Breitbandausbau verlegt. Wie die
Deutsche Telekom nun mitteilt, benötigt sie erneut die Erlaubnis der
Gemeinde Stegaurach einige Glasfaserkabel zu erneuern, um die
Leistung für den DSL Ausbau zu erhöhen.

Die Ausführung dient dem Bauausschuss zur Kenntnis!

TOP 07 B Sanierung des alten Feuerwehrhauses „Mühlendorf,
Brückenstraße 3“

1. Bürgermeister WAGNER teilt dem Gremium mit, dass mittlerweile
erste Zeichnungen des neuen Gebäudes erstellt wurden. Diese werden
dem Ortskulturring demnächst zur Begutachtung vorgelegt. Sollte der
Ortskulturring mit diesen Zeichnungen einverstanden sein, wird der
1. Bürgermeister WAGNER abschließende Gespräche mit dem Amt
für Ländliche Entwicklung (ALE) durchführen und dem Bauausschuss
zur Kenntnis vorlegen.

TOP 08 Wünsche, Anträge, Sonstiges

TOP 08 A Straßenschäden auf dem Geh- und Radweg an den
Kreuzweihern in Stegaurach

GR METZNER erkundigt sich beim 1. Bürgermeister WAGNER über
den Sachstand zur Sanierung des Geh- und Fahrradweges entlang der
Kreuzweiher, da hier mittlerweile enorme Risse im Asphalt existieren
und eine Gefahr für Fuß- und Radfahrer entstehen könnte.

1. Bürgermeister WAGNER teilt dem Gremium mit, dass er mit dem
Straßenbauamt noch einmal Rücksprache halten wird, wie und wann
es weitergeht. Gegebenenfalls sollte ein Gespräch mit der Gemeinde
Stegaurach, dem Straßenbauamt und dem anliegenden Grundstücks-
eigentümer GR METZNER stattfinden.

Im Monat November 2015 geplante
öffentliche Sitzungen der Kommunalver-
tretungsorgane:
• Bauausschuss Stegaurach, Mo. 02.11.2015, 18.00 Uhr
Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses Stegaurach,
Schloßplatz 1

• Gemeinderat Stegaurach, Di. 10.11.2015, 19.00 Uhr
Sitzungssaal im Dachgeschoss des Rathauses Stegaurach, Schloß-
platz 1

• Umwelt- und Verkehrsausschuss, Mi. 18.11.2015, 18.00 Uhr
Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses Stegaurach,
Schloßplatz 1

Achtung: Bei den vorgenannten Angaben handelt es sich um eine
unverbindliche Terminvorplanung. Bitte entnehmen Sie der Bekannt-
machung an den gemeindlichen Anschlagtafeln, ob, wann und wo
die geplante Sitzung tatsächlich stattfindet. In der Bekanntmachung
ist auch die Tagesordnung der Sitzung aufgeführt.
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Stegaurach sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Gemeindearbeiter(-in)

aus dem Bereich „Landmaschinen“ oder „Kfz-Mechaniker“.

Mit dem Aufgabengebiet:
- Pflege und Instandhaltung des Fuhrparks und der Geräte
- Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Gärten und Außenanlagen
- allgemeine Bauhofarbeiten
- Friedhofs- und Bestattungsdienst

Wir erwarten:
- abgeschlossene Berufsausbildung
- Führerschein Klasse CE besitzen oder erwerben
- Bereitschaft zum Feuerwehrdienst der FFW Stegaurach
- Bereitschaft zur Arbeit auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten
(Winterdienst, Veranstaltungen, usw.)

- Bereitschaftsdienst

Wir bieten:
- eine vielseitige, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in
Vollzeit (39 Std./Wo)

- ein freundliches Umfeld
- gleitende Arbeitszeit
- eine Entlohnung nach den Richtlinien des öffentlichen Dienstes
TVöD (einschl. Zusatzversorgung)

Bewerber/innen aus dem Bereich der Gemeinde Stegaurach wer-
den bevorzugt.
Möchten Sie unser Team verstärken? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte bis
spätestens 30.11.2015 an die Gemeindeverwaltung Stegaurach,
Schloßplatz 1, 96135 Stegaurach senden.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Personalamt,
Herr Uch, Tel.: 0951/99222-10, E Mail: hj.uch@stegaurach.de und
Frau Pflaum, Tel.: 0951/99222-11, E Mail: l.pflaum@stegaurach.
de, gerne zur Verfügung.

Wasserversorgung
Auracher Gruppe

Frostgefahr
Mit Beginn der kalten Jahreszeit kommen auch die Gefahren für die
Wasserversorgungsleitungen. Insbesondere unbewohnte Neubau-
ten, aber auch andere Bauteile, die frostgefährdet sind, sind davon
betroffen. Denken Sie bitte daran, daß die Wasseruhren - wenn sie
ungeschützt sind – bereits bei geringstem Frost auffrieren. Alle Schä-
den, welche durch Frosteinwirkung entstehen, gehen zu Lasten des
Anschlussnehmers. Halten Sie auch Ihren Hausanschlussschieber
in der Straße schnee- und eisfrei, damit er notfalls rasch bedient
werden kann.
Schützen Sie bitte die gefährdeten Leitungsteile vor Frosteinwirkung
und lassen Sie notfalls bei leerstehenden Gebäuden die Wasseruhren
ausbauen. Sie ersparen sich dadurch Kosten und Ärger.

Ausbau von Dachgeschossen
Nach der Beitrags- und Gebührensatzung für die Wasserabgabesat-
zung sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, dem Zweckverband
Veränderungen ihrer Grundstücke oder Gebäudlichkeiten unverzüglich
zu melden und über den Umfang der Änderung Auskunft zu erteilen.

Der Zweckverband bittet deshalb die Grundstückseigentümer, die
Dachgeschosse ausgebaut haben, dies dem Zweckverband mitzu-
teilen, sofern dies nicht schon geschehen ist.

Im Unterlassungsfall wird auf die Ordnungswidrigkeit (§ 24 Abs. 2
WAS) verwiesen.

F o r s t - u n d G a r t e n g e r ä t e
M e s s i n g s c h l a g e r

Schärfen & Reparatur
Motorsägen & Sensen
Rasen- & Aufsitzmäher

Forstseilwinden & Holzspalter
Kaulberg 24, 96158 Frensdorf, Tel.09502/921896

Suche Mathematik Nachhilfe
für 8. Klasse Wirtschaftsschule, gerne
auch Studenten – Ort Stegaurach.

01 76/634087 72

Müllabfuhr im November 2015
Die Abholung der Restmüll-, Papier- und Biotonne im November
2015 erfolgt in den einzelnen Gemeinden an den nachfolgend auf-
geführten Tagen:

Restmülltonne Do. 05.11.2015
Do. 19.11.2015

Papiertonne Do. 12.11.2015
Biotonne Do. 12.11.2015

Do. 26.11.2015

Die Abholung des Gelben Sackes erfolgt im ganzen Gemeindege-
biet am

Dienstag 17.11.2015

HINWEIS: Den „Gelben Sack“ sowie die Tonnen am Abfuhrtag bitte
ab 06.00 Uhr bereitstellen.

Wertstoffhof Stegaurach (im Ortsteil Waizendorf-Kaifeck)
Öffnungszeiten: Sommer Winter

Mi. 14.00 - 18.00 Uhr Mi. 14.00 - 17.00 Uhr
Sa. 09.00 - 14.00 Uhr Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Ein weiterer Wertstoffhof in der Nähe befindet sich noch in Burgebrach,
Kapellenfeld 9 (Bauhof).

Bürgersprechstunde im Rathaus
Jeden Ersten Donnerstag im Monat findet im Rathaus (ohne Voran-
meldung) eine Bürgersprechstunde von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. Die
nächste Bürgersprechstunde ist am 05.11.2015.

Ihr Thilo Wagner
1. Bürgermeister
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12 Bei uns in der Gemeinde

Albert Tornau, Anton Bergrab, Stephan Heilmann, Bernd Tschiggfrey,
Reinhardt Behr, Thomas Leicht, Thilo Wagner, Michael Regiment,
Mario Pederzolli

Schrebergärten Stegaurach/Pachtzins
2015
Die Gartennutzer werden hiermit aufgefordert, den Pachtzins für 2015
an den Verwalter, Herrn Johann Zech, Zum Schweigelsee 2, 96135
Stegaurach, zu bezahlen.

Bayerische Jugendspange und
Leistungsprüfung Wasser in Stegaurach
10.10.2015
Sorgfalt zählt mehr als Hetze. Unter diesem Motto nahmen Kreis-
brandmeister Albert Tornau, Anton Bergrab und Mario Pederzolli die
Leistungsprüfung Wasser in den Varianten 1 und 3 ab. Ab 14.00 Uhr
wurden 4 Jugendliche in Leinenbeutelzielwurf, Anlegen von Knoten,
Ausrüstungsgegenstände zuordnen, Kuppeln von Saugschläuchen, 90
Meter Lauf mit Kuppeln von C-Schläuchen und noch einigen Stationen
geprüft. Alle 4 Jugendlichen bestanden die Prüfung.

Auch einige Zuschauer hatten sich eingefunden, um zu sehen, wie
im praktischen Teil der Erwachsenen eine Schlauchleitung sowie
eine Saugleitung in angemessener Zeit zusammengebaut und in
Betrieb gesetzt werden. Dabei ist es wichtig die Schlauchleitung
und Verkehrsabsicherung nicht in der möglichst kürzesten Zeit auf-
zubauen, sondern es wird eine Mindestzeit vorgeschrieben, damit
die Arbeiten auch sorgfältig durchgeführt werden. Variante 1 zeigte
hierbei einen klassischen Außenangriff mit 3 C-Rohren, wobei Variante
3 einen Zimmerbrand mit Atemschutz und Funkverkehr simulierte.
Daneben zeigten die Feuerwehrmänner bei den Stichen und Knoten
wie Zimmermannsschlag, Mastwurf mit Spierenstich, Kreuz- und
Rettungsknoten ihr erlerntes Können. Auch in der Theorie mussten
einige Feuerwehrmänner eine Prüfung ablegen.

Nach der Prüfung sprachen sowohl Kreisbrandmeister Tornau als auch
1. Bürgermeister Thilo Wagner den Feuerwehrleuten ihren Dank für
die Bereitschaft aus, sich aktiv am Feuerwehrdienst zu beteiligen.
Kommandant Reinhardt Behr bedankte sich beim Ausbilder Leicht
Thomas sowie den Feuerwehrkameraden/-innen für ihre regelmäßige
Teilnahme an den Übungen, die der Leistungsprüfung voraus gingen.
Erstmals absolvierten die Feuerwehren der Gemeinde (Stegaurach,
Hartlanden, Debring und Höfen-Waizendorf) eine gemeinsame Leis-
tungsprüfung. Nach Übergabe der Abzeichen und als Dank wurden
alle zu einem Essen eingeladen.

Folgende Abzeichen konnten die einzelnen Teilnehmer
erringen:

Bronze:
Wimmer Vroni, Schütz Andreas, Küffner Michael, Bergmann Michael,
Seidenath Michael,
Gold:
Palasti Daniel, Albert Markus
Gold-Blau:
Frisch Ralf, Graser Michael,
Gold-Grün:
Kellenbeck Keith, Übel Christian,
Gold-Rot:
Tschiggfrey Bernd, Heilmann Stephan

Leicht Thomas
2.Kdt. FFW-Stegaurach

Wir führen für Sie aus:
• Gartenpflege
• Hausordnungen,
• Fenster reinigen, ....
An der Kleewiese 27a,Fa. Zenk 96148 Baunach, Tel. 09544/9847080
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Evang.-Luth. Kirche in Stegaurach

Monatsspruch für November:

Erbarmt euch derer, die zweifeln. Judas 22

Sa, 31. Oktober, Reformationstag
19.30 Uhr Gottesdienst mit Bachkantate in der Erlöserkirche Bam-

berg, Kunigundendamm (Dekan Lechner)

So, 1. November, 22. Sonntag nach Trinitatis
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich)

So, 15. November, Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich)

Mi, 18. November, Buß- und Bettag
19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich/AK

Ökumene)

So, 22. November, Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Verstorbenengedenken in St.Stephan,

Bamberg (Pfr. Neunhoeffer/Pfr. Dr. Schneider/Pfr. Wag-
ner-Friedrich)

So, 29. November, 1. Sonntag im Advent
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Wagner-Friedrich)

So, 13. Dezember, 3. Sonntag im Advent
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich)

Die Gottesdienste finden statt in der kath. Pfarrkirche Stegaurach
(wenn nicht anders angegeben).

Weitere Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde entneh-
men Sie bitte dem Gemeindebrief St.Stephan und unserer Homepage
www.stephanskirche.de. Auf besondere Veranstaltungen wird im
Schaukasten und am Anschlagbrett in der Kirche hingewiesen.

Pfarrer Wagner-Friedrich erreichen Sie unter der Telefonnummer
0951/59074 und unter der Mail-Adresse johannes@wagner-friedrich.
de, oder auch zur Sprechzeit in Philippus, Mittwoch, 17-18 Uhr.

Zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen sind Sie herzlich ein-
geladen!

Johannes Wagner-Friedrich, Pfr.

Kath. Pfarrgemeinde Stegaurach
Sonntag, 01.11. - Allerheiligen
10.15 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor

Montag, 02.11. - Allerseelen
19.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 07.11.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 08.11.
10.15 Uhr Eucharistiefeier
13.30 Uhr Andacht in Hartlanden

Montag, 09.11.
16.00 Uhr Wortgottesfeier im Seniotel

Donnerstag, 12.11.
19.00 Uhr Gebet um geistl. Berufe in Höfen

Samstag, 14.11.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 15.11. - Volkstrauertag
10.15 Uhr Familiengottesdienst, anschl. Totengedenken

Mittwoch, 18.11. – Buß- und Bettag
19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

Samstag, 21.11.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 22.11. - Christkönigssonntag
10.15 Uhr Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme

Samstag, 28.11.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 29.11. – 1. Adventssonntag
10.15 Uhr Eucharistiefeier mit dem Kirchenchor

Friedhofsgänge an Allerheiligen:
Mühlendorf: 13.00 Uhr
Höfen: 13.30 Uhr
Stegaurach: 14.00 Uhr

Samstag, 28.11. um 19.30 Uhr Festkonzert „10 Jahre Orgel“ in der
Pfarrkirche.

Termine für die Martinsumzüge:
Sonntag, 08.11 17.00 Uhr Unteraurach
Montag, 09.11. 17.00 Uhr Mühlendorf (Beginn an der Schule)
Mittwoch, 11.11. 17.30 Uhr Kindergarten Don Bosco
Mittwoch, 11.11. 17.30 Uhr Kindergarten St. Marien
Samstag, 14.11. 17.00 Uhr Waizendorf am Pfarrheim

Donnerstag, 26.11. um 20.00 Uhr erster Elternabend der Erstkom-
munionkinder im Pfarrheim.

Liebe Mitchristen,
Im Editorial des Passauer Bistumsblattes bringt es der Autor Werner
Friedenberger mit einer Metapher aus dem menschlichen Alltag auf
den Punkt: Wir stehen vor einer großen und alarmierenden Baustelle.
Immer mehr Katholiken wollen nicht mehr unter dem Dach der Kirche
wohnen. Bundesweit stieg die Zahl der Kirchenaustritte von 178 805
auf 217 716 im vergangenen Jahr. Schnell werden die großen „Tsu-
namis“ wie Missbrauch und Protzbauten als Begründung angeführt.
Aber nicht nur sie haben das Dach der Kirche ins Wanken gebracht.
Daneben trug wohl auch eine technische Verfahrensvereinfachung –die
Verwirrung um den Kirchensteuereinzug auf Kapitalvermögen- ihren
Teil dazu bei, dass Menschen der Kirche den Rücken gekehrt haben
und vermutlich auch weiter kehren werden. Um es mit einem Bild zu
sagen, geht es hierbei schon fast um eine „Völkerwanderung“ und
keinen schleichenden Auszug mehr.
Letzten Endes sind es aber auch die kleinen individuellen Katastrophen

Kirchliche Nachrichten

Kirchliche Nachrichten

Jubiläumskonzert
10 Jahre Neue Orgel Stegaurach
Am Samstag, den 28.11.2015 findet in der Stegauracher Pfarrkirche
ein adventliches Orgelkonzert zu diesem Jubiläum um 19.30 Uhr nach
dem Abendgottesdienst statt.
An der Orgel: Professor Winfried Bönig ( Domorganist zu Köln).

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten werden dank-
bar angenommen.

vor Ort, die Menschen über Sinn und Unsinn in der Kirche nachden-
ken lassen: Eine unsensible Beerdigungsfeier, überzogen alternative
Gottesdienstformen, Fehlentscheidungen bei Personalangelegenheiten
von kirchlichen Mitarbeitern. All das führt schnell zu Unverständnis,
persönlicher Betroffenheit und einem sich Abwenden.
Jeder einzelne Kirchenaustritt schmerzt uns sehr, so der einhellige
Tenor der Bischöfe. Daher gilt es jetzt, den eigenen Schatz im Acker
neu und tiefer zu entdecken und der Welt zu schenken. Es braucht
mutige und authentische Nachfolge Christi. Orientierung können uns
die Heiligen –deren großes Fest wir am Beginn des Monats November
feiern- geben, wenn wir uns auf die Gemeinschaft mit ihnen und damit
auf Jesus und sein Evangelium neu einlassen.
Josef Geißinger, Diakon
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Senioren und Jugend

Miteinander älter werden in Stegaurach
Der Arbeitskreis für das Altenhilfskonzept

Seniorenbeauftragte der Gemeinde Stegaurach:
Frau Ingeborg Lotze
Tel.: 0951 290225

Aktuelle Ausflüge und Veranstaltungen:

• Senioren Stegaurach und der
gesamten Pfarrgemeinde

Gymnastik mit Frau Laufer jeden Mittwoch 15.00 Uhr
im Pfarrheim

Die, 17.11.2015 14.00 Uhr
Bilderreihe mit Informationen über die Ar-
beit der Comboni- Missionare in „Peru“,
Referent: Pater Andreas

Ansprechpartner:
Frau Sauer Tel.: 0951 29896
Frau Anwander Tel.: 0951 296985

• Seniorenclub Stegaurach
und Umgebung

Do., 12.11.2015 12.30 Uhr
Gemütlicher Donnerstag
Abfahrt: 12.30 Uhr Stegaurach Kirche
(Zusteigemöglichkeiten wie immer)
Ziel: Koppenwind

Ansprechpartner:
Frau Waßmann Tel.: 0951 29150
Frau Scharf Tel.: 0951 296911

• Senioren Mühlendorf

Mi, 11.11.2015 14.00 Uhr
Rettl Motschenbacher liest fränkische
Mundartgeschichten Gasthaus „Alte Müh-
le“

Ansprechpartner:
Frau Lechner Tel.: 0951 290126
Frau Montag Tel.: 0951 290370

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit
die Seele Lust hat, darin zu wohnen.

Winston Churchill

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stegaurach und
der Seniorenbeauftragten Fr. Ingeborg Lotze lädt das
Seniorenzentrum Stegaurach herzlich zu einem Drei-
Gänge-Menü ein. Das Mittagessen in fröhlicher Ge-
sellschaft wird
-> jeden 3. Donnerstag im Monat für 5 Euro (ohne
Getränke) angeboten.

Ort: Seniorenzentrum
Stegaurach
Datum: Donnerstag,
den 19.11.2015
Zeit: 12.00 Uhr

Diesen Monat gibt es folgendes Menü:

Ein vegetarisches Gericht
kann auf Anfrage bestellt
werden.

Verbindliche Anmeldung bis zum Montag, den
09.11.2015 unter Tel.0951/99222-40 täglich von 8.00
Uhr bis 13.30 Uhr

Flädlesuppe

Schweinebraten
Wildbret Art mit

Salat und Kartoffelkloß

Rote Grütze

• Senioren Höfen und Waizendorf

Mi, 11.11.2015 14.00 Uhr
Bildervortrag „Oberbayern und Allgäu“ mit
Edgar Krapp, Pfarrheim

Höfen:
Die Novemberveranstaltung muss aus Termingründen
verlegt werden.

Ansprechpartner:
Frau Sahliger (Höfen) Tel.: 0951 296957
Frau Süppel (Waizendorf) Tel.: 0951 290692
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JAM – Gemeindliche Jugendarbeiterin Simone Küffner 0151 – 22229775Telefon

Poolparty im Bambados
Auch in diesem Jahr findet im Bambados in Bamberg eine Poolparty
statt. Am 03.11.15 heizen euch im Bad mehrere DJ´s mit den neuesten
Hits ein und jede Menge Spaß und Action ist garantiert. Nähere Informa-
tionen gibt es im nächsten Mitteilungsblatt und über Flyer und Plakate.

Gemeinsam Kochen
Am Freitag den 06.11. wollen wir zusam-
men im Kinder- und Jugendtreff (im Forst-
haus) die neue Küche gleich mal testen
und gemeinsam Sandwiches machen.
Dabei kann jeder sein eigenes Sandwich
machen und nach Herzenslust kreieren.
Aber es soll ja auch noch gesund sein, so

steht auch noch das zubereiten eines Obstsalates auf dem Programm,
den wir uns als Dessert dann alle schmecken lassen. Anmeldungen bitte
unter 0151-22229775 oder simone.kueffner@iso-ev.de
Unkostenbeitrag pro Person 3,-- Euro. Treffpunkt ist am 06.11. um 15:00
Uhr im Forsthaus Stegaurach, Wildensorgerstr. 22. Ende ca. 18 Uhr

Fußballturnier
Am Samstag, den 28. November 2015, findet zwischen
ca. 14:00 bis ca. 21:00 Uhr in der Schulturnhalle Lich-
teneiche (Kapellenstraße 38, OT Lichteneiche, 96117
Memmelsdorf) ein Hobby-Hallenfußballturnier statt.
Veranstalter ist die Jugendarbeit JAM in Kooperation
mit dem Programm „Integration durch Sport“ des BLSV.
Gespielt wird in einer Streetsocceranlage. Ein Team be-

steht aus 3 Feldspielern aber keinem Torwart (+ bis zu 3 Auswechselspie-
ler). Teilnehmen können Spieler & Spielerinnen im Alter von 12-21Jahren.
Gespielt wird in 2 Altersgruppen: Ende des Turniers der Jüngeren & Start
des Turniers der Älteren gegen 17:30Uhr). Eine Mannschaft kann aus
Jungen und Mädchen zusammengesetzt sein. Pro Mannschaft dürfen
höchstens 3 Vereinsspieler gemeldet werden. Anmeldungen gibt`s bei
Simone Küffner oder im Jugendtreff im Forsthaus (Tel.:0151-22229775;
Email: simone.kueffner@iso-ev.de)
Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 12. November 2015.
Jedes Team erhält einen Preis und Urkunden! Die Teilnahmegebühr
beträgt 5,-€ pro Team.

Kommunale Jugendarbeit
Gemeinde Stegaurach
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Umwelt und Energie

dene Kooperationen über
Flinkster - Mein Carsharing
(Carsharing der DB) und
über den Bundesverband
Carsharing sehr gut mit
anderen vernetzt sind.
Weitere Informationen zum
Carsharing in Bamberg
oder im Landkreis, zu den
Stellplätzen und Nutzungs-
bedingungen und zu den
Kosten gibt es bei Georg
Pelzer, 0951/2976807, im
Internet unter www.oekobil.de in Facebook für Bamberg unter
https://www.facebook.com/Oekobil und für Stegaurach unter ht-
tps://www.facebook.com/CarsharingStegaurach oder per Mail
unter info@oekobil.de

Führung mit Revierförster Berthold Schultheiss
im Birkacher Wald

Bei dem etwa 2 stündigen Spaziergang durch den Birkacher Wald
wurden insbesondere die Erfordernisse des Waldumbaus aufgrund
des Klimawandels erörtert. „Es gibt keine Baumart, die nicht vom
Klimawandel betroffen ist und sich auf neue Schädlinge und Krank-
heiten einstellen muss“, so Schultheiss. Diplodia (Pilz) an Kiefern-
wurzeln und –trieben, Unechtes weißes Stengelbecherchen (Pilz) an
der Esche, Phytophthora bedroht die europäischen Erlen und die
Rotpustelkrankheit den Ahorn usw. Deshalb sei es so wichtig eine
Vielzahl von unterschiedlichen Baumarten im Wald hochzuziehen,
um so eine stabile und gesunde Waldgesellschaft zu unterhalten.
Kritisch sprach der Revierleiter den Papierverbrauch in der Gesell-
schaft an. So verbrauche jeder Bundesbürger im Schnitt 258kg
Papier im Jahr (2008). Für den Coffee to go werden jährlich etwa 6
Milliarden Pappbecher verbraucht, was einer halben Million Bäu-
me entspricht. Über 7 Milliarden Küchenpapierrollen verbrauchen

die Deutschen
pro Jahr. An-
gesichts dieser
Zahlen mahnte
Schultheiss einen
sparsameren und
bewussteren Um-
gang mit Papier
an. „Auch der
Rohstoff Holz ist
in Deutschland
endlich“.

Apfelsaft von den Stegauracher Streuobstwiesen

Die 5. Klasse von Frau Lassmann der Hauptschule Altenburgblick
und der Agenda Arbeitskreis haben etwa zehn Zentner Äpfel von
einer Stegauracher Streuobstwiese, Richtung Wildensorg, geerntet.
Der Agenda Arbeitskreis hat dann die Äpfel in Walsdorf pressen
lassen. Das Ergebnis: 350 Liter Apfelsaft.
Dieser Apfelsaft mit eigenem Etikett wird teilweise verschenkt,
teilweise bei Veranstaltungen ausgeschenkt wird in der Bücherei
und im Rathaus verkauft.
Preise:
1 Liter Flasche 2,50 Euro,
davon 30 Cent Pfand (für gewaschene Flasche)

5 Liter Tetrapak 9 Euro

Carsharing in Stegaurach

Seit dem 09. Oktober hat der Carsharingverein Ökobil e. V. aus
Bamberg ein Fahrzeug in Stegaurach vor dem Rathaus stationiert.
Sie können sich vom Modell und von der Funktionsweise des
Carsharings gerne in einer dreimonatigen Schnuppermitgliedschaft
überzeugen. Wir berechnen in dieser Zeit nur die Aufnahmegebühr
von 15 Euro, wobei wir diese für die ersten 10 neuen Mitglieder
aus Stegaurach erlassen und die Fahrtkosten, also die Stunden-
pauschale und die Kilometerpauschale. ?Der Mitgliedsbeitrag und
die Einlage werden erst nach drei Monaten fällig, wenn Sie wirklich
dabei bleiben möchten.
„Carsharing funktioniert eben nicht nur in der Stadt, sondern auch
auf dem Land“, ist Georg Pelzer, der Leiter des Carsharings über-
zeugt. Es kann einen sehr wenig genutzten Zweitwagen ohne
weiteres ersetzen. Ebenso ist das Modell für Firmen interessant, die
ihre eigenen Fahrzeuge nur gelegentlich für Außentermine nutzen. In
Bamberg gibt es schon einige Firmen, die ihren Fuhrpark verkleinert
haben und auf Carsharing als Alternative setzen.
Ein weiterer Vorzug ist es, dass Sie zum einen den Zugriff auf weitere
24 Fahrzeuge in Bamberg haben und zum anderen auf fast alle
Carsharingfahrzeuge in ganz Deutschland, da wir über verschie-

• Seit der Veröffentlichung des neuen Heizungspumpenaus-
tauschprogramms (Austausch von 100 Heizungspumpen)
am 01.01.2015 wurden bereits 63 von 100 Pumpen (Stand
21.10.2015) ausgetauscht, die Rechnungskopien bei der Ge-
meinde eingereicht und durch die Gemeinde auch bezuschusst.
DAS KONTINGENT WIRD LANGSAM KNAPP!

• Der Gemeinderat Stegaurach hat in seiner Sitzung am 13.10.2015
beschlossen, im Rahmen eines durch den Landkreis Bamberg
gesteuerten Projektes eine Ladesäule mit 2 Ladepunkten (2x22
kW) für Elektroautos anzuschaffen, die vor dem Rathaus platziert
werden soll.

Energie-News aus der Gemeinde - kurz und kompakt:
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Bürgernahe Liste Stegaurach
Mo, 23.11.2015, 19.30 Uhr Nebenzimmer Gasthof Giehl,

Waizendorf
Auf dem Jakobsweg von Südfrankreich nach Santiago de Compostella.
Der Referent Claus Schillig berichtet von seiner Auszeit, in der er
mit der Bahn nach St. Jean fuhr und von dort aus über die Pyrenäen
nach Spanien wanderte. Nach 40 Tagen hatte er sein Ziel Santiago
de Compostella erreicht. Er hat viele Erfahrungen für sein weiteres
Leben sammeln können.
Alle Mitglieder und Freunde der Bürgernahen Liste und Bürger der
Gemeinde Stegaurach sind herzlich eingeladen. Eintritt ist frei.

Christlich-Soziale Union Stegaurach
Adventsfahrt – Besuch der Stuttgarter und Ludwigsburger Weih-
nachtsmärkte
Die CSU Stegaurach plant wieder eine Adventsfahrt. Diesmal sollen
die Weihnachtsmärkte Ludwigsburg und Stuttgart besucht werden.
Die Fahrt ist geplant für den Samstag, 5. Dezember. Anmeldungen
bei Daniel Palasti, Tel. 2968181.

Einladung
zur Jahresversammlung der

Entwässerungsgenossenschaft Stegaurach
Hiermit lade ich zu der nicht öffentlichen Versammlung alle Eigentü-
mer von Grundflächen am 10.11.2015 um 19:30 Uhr in die Brauerei
Müller in Debring ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll verlesen vom letzten Jahr
3. Kassenbericht
4. Grabenpflege
5. Wünsche und Anträge

Vorstand
Gottfried Schubert

Bitte nicht vergessen:
Bitte mähen Sie Ihre Gräben in der Vegetationsruhe.
Da sonst für den Eigentümer Kosten entstehen.

FFW Stegaurach e.V.
Termine für die Aktiven / Vereinstermine:

Sa., 07.11.15 17:30 Uhr Übung der Aktiven, Feuerwehrhaus
Do.,19.11.15 19:00 Uhr Dienstleistungstag, Feuerwehrhaus
So., 15.11.15 10:00 Uhr Volkstrauertag, Treffpunkt 09:45 Uhr,

Kirche

Sa., 21.11.15 19:30 Uhr VersammlungderAktiven,Feuerwehrhaus
Aktive erscheinen in Uniform; die Teil-
nahme sollte für aller aktiven Mitglieder
selbstverständlich sein.

Termine für die Jugendfeuerwehr:

Fr., 06.11.15 18.00 Uhr Jugendübung; Feuerwehrhaus
Do., 19.11.15 19:00 Uhr Dienstleistungstag, Feuerwehrhaus
So., 15.11.15 10:00 Uhr Volkstrauertag, Treffpunkt 09:45Uhr, Kirche
Sa., 21.11.15 19:30 Uhr Versammlung der Aktiven, Feuerwehrhaus

Termine für die Kinderfeuerwehr:

Sa., 07.11.15 14.30 Uhr Treffen der Kinderfeuerwehr, Feuerwehr-
haus

So., 06.12.15 15:00 Uhr Nikolausfeier für die Kinderfeuerwehr und
Feuerwehrkindern
Anmeldung und Abgabe der Zettel für
den Nikolaus bis zum 21.11.2015 bei
Leicht Thomas Tel. 0951/2968468.

Termine für die Löschgruppe Hartlanden:

So., 08.11.15 10.00 Uhr Übung der Löschgruppe; Feuerwehrhaus
Hartlanden

Sa., 21.11.15 19:30 Uhr VersammlungderAktiven,Feuerwehrhaus
Stegaurach
Aktive erscheinen in Uniform; die Teil-
nahme sollte für aller aktiven Mitglieder
selbstverständlich sein.

Freie Wähler –
Freie Liste Stegaurach
Do., 26.11.15 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung 2015

Gasthaus Windfelder

KAB & Erwachsenenbildung
Mi., 11.11.15 19.45 Uhr Pfarrheim Vortrag

Vortrag mit Gesprächsrunde: Enzyklika LAUDATO Si
Umweltenzyklika von Papst Franziskus.
Ref.: Josef Geißinger, Stegaurach

Sie sind herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft

1. KC 68 Stegaurach

1. KC Stegaurach g

Fr., 06.11.15 19.45 Uhr SKK Bavaria Gundelsheim 2 (H)
Sa., 14.11.15 16.30 Uhr SKK Köttmannsdorf g (A)
Fr., 27.11.15 19.45 Uhr TSV Burgwindheim 4 (H)
Fr., 30.11.15 19.45 Uhr Polizei SV Bamberg (H)

Pokalspiel Silberner Ritter

Maurer- und Bauhandwerkerzunft
Stegaurach
Fr., 06.11.15 19.30 Uhr Ausschusssitzung Sportheim

So., 15.11.15 9.45 Uhr Volkstrauertag / Teilnahme am Gottes-
dienst mit Fahnenabordnung / Treffpunkt
Dorfplatz

Sa., 28.11.15 19.00 Uhr Jahresessen im Gasthaus Windfelder
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Reservistenkameradschaft
Aurachtal
Mi., 04.11.15 20.00 Uhr Monatsversammlung

im Gasthaus Giehl in Waizendorf
So., 15.11.15 10.00 Uhr TeilnahmeamVolkstrauertag, Treffpunkt der

uniformierten Ehrenposten am Rathaus
Stegaurach

Di., 17.11.15 19.00 Uhr Schafkopfrennen im Gasthaus Giehl in
Waizendorf, Einschreibung ab 18.30 Uhr,
Einsatz 5 €, Geld- und Sachpreise

Schützenverein „Hubertus“ 1956 e.V.
Stegaurach
Schießzeiten

Jugendschießen: Mittwoch, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Erwachsene: Mittwoch und Samstag, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Rundenwettkämpfe

1. Mannschaft
Fr., 06.11.15 19:30 Uhr Hubertus Stegaurach 1 - A.H. Pinzberg 1
Fr., 20.11.15 19:30 Uhr Hubertus Stegaurach 1 - Bavaria

Effeltrich 3

2. Mannschaft
Fr., 13.11.15 19:30 Uhr Hubertus Stegaurach 2 - Sportsch. 1970
Merkendorf 1
Do., 19.11.15 19:30 Uhr ASG Hofer Bamberg 1- Hubertus

Stegaurach 2

Vorschau Dezember 2015
So., 13.12.2015 Kirchgang mit anschl. Jahresabschlussfeier

Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.hubertus-stegaurach.de

Soldatenkameradschaft Stegaurach
So., 15.11.15 Volkstrauertag

Teilnahme am Gottesdienst und der Gedenkfeier

Garde- & Showtanzgruppe
sucht Nachwuchs!
Für unser neues STEGAURACH DANCETEAM suchen wir Mädels
und Jungs, die viel Spaß an Tanz, Musik und Bewegung haben
und Neues ausprobieren wollen. Egal ob Garde, Jazz, oder Hip Hop -
bei uns fließt alles mit ein und wir trainieren bis zur bühnenreifen
Choreographie zu fetziger Musik.

Trainingstermine:
Dienstags ab 12.01.16 von 16.30 bis 18.00 Uhr,

(für Kinder von 6 bis 11 Jahren)
Donnerstags ab 14.01.16 von 17.30 bis 19.30 Uhr,

(für Teenies ab 12 Jahren)

Ort: Vereinsheim der SpVgg Stegaurach

Alle weiteren Infos und ANMELDUNGEN telefonisch oder per E-Mail
bei Melanie Kuhnert unter 0160/3000524 oder melanie@to-u-ch.de
Claudia Steblein unter 0173/2549623 oder claudia.steblein@t-online.de

ES SIND KEINE VORKENNTNISSE ERFORDERLICH!

Garde- & Showtanzgruppe 
sucht Nachwuchs!
Für unser neues STEGAURACH DANCETEAM suchen wir Mädels 
und Jungs, die viel Spaß an Tanz, Musik und Bewegung haben
und Neues ausprobieren wollen. Egal ob Garde, Jazz, oder Hip Hop -

Donnerstags ab 14.01.16 von 17.30 bis 19.30 Uhr,

Spielvereinigung Stegaurach
1945 e.V.
Fußball

Kinderfußball

Die SpVgg Stegaurach bietet ab sofort Kinderfußball in allen
Altersklassen an.
Die Trainingszeiten erfragen Sie bitte telefonisch bei Steffan
Seidler, Tel. 0171/6262697.

Spiele der 1. Mannschaft in der Bezirksliga Oberfranken West:
Sa. 07.11.15 14.00 Uhr 1. FC Lichtenfels - SpVgg Stegaurach
Sa. 14.11.15 14.00 Uhr SpVgg Stegaurach - TSV Meeder
So. 22.11.15 14.00 Uhr TSV Schammelsdorf - SpVgg Stegaurach
Sa. 28.11.15 14.00 Uhr SpVgg Stegaurach - FSV Unterleiterbach

Spiele der 2. Mannschaft in der Kreisklasse 3:
So. 08.11.15 14.00 Uhr SV Waizendorf - SpVgg Stegaurach 2
So. 15.11.15 14.00 Uhr SpVgg Stegaurach 2 - TSV Burghaslach
So. 22.11.15 14.00 Uhr FC Altendorf - SpVgg Stegaurach 2
So. 29.11.15 14.00 Uhr SpVgg Stegaurach 2 - 1. FC Falke Rö-

bersdorf

Spiele der 3. Mannschaft in der B-Klasse 3:
So. 08.11.15 12.00 Uhr SV Waizendorf 2 - SpVgg Stegaurach 3
So. 15.11.15 16.30 Uhr SpVgg Stegaurach 3 - TSV Burghaslach

2
So. 22.11.15 12.00 Uhr FC Altendorf 2 - SpVgg Stegaurach 3
So. 29.11.15 16.30 Uhr SpVgg Stegaurach 3 - 1. FC Falke Rö-

bersdorf 2

Spiele der Damen-Mannschaft in der Bezirksoberliga:
So. 08.11.15 10.00 Uhr SpVgg Dietersdorf - SpVgg Stegaurach
Sa. 14.11.15 14.00 Uhr SpVgg Stegaurach - TSV Himmelkron

Gymnastikabteilung aktuell:

Neues und Altbewährtes! Mit Sicherheit auch jetzt was für Sie dabei!

Neu für Männer Neu für Männer Neu für Männer
Rücken-fit-Stunde jetzt auch für Männer!
Auch Männer sind herzlich eingeladen in unserer
Rücken-fit-Stunde, die immer montags statt-
findet, mitzumachen. Doris Ramer, lizenzierte
Übungsleiterin mit Zusatzausbildung Prävention,
gibt bei Fragen gerne Auskunft, Tel 290919. Oder Sie kommen einfach
vorbei und machen drei Schnupperstunden mit. Das abwechslungs-
reiche Programm wird Sie sofort begeistern.

Neu im Team Neu im Team Neu im Team

Wir begrüßen ganz herzlich Désirée Müller in unserem Team. Sie ist
BBP-Instruktor und Pilates Matwork B-Lizenz - Pilates-Fachtrainerin
- und bereichert unser abwechslungsreiches Angebot mit folgenden
Einheiten:

Functional Fitness: Die „Core-Stabilität“ ist das A und O in unse-
rem Alltag! Mit gezielten funktionellen Übungen kräftigen wir unsere
gesamte Körpermuskulatur insbesondere Bauch- und Rückenmus-
kulatur. Ein Kraft-Ausdauertraining das sich lohnt! Spaß und positive
Ergebnisse inklusive!

Pilates: Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräf-
tigung der Muskulatur, primär der Beckenboden-, Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur. Das Training beinhaltet Kraftübungen, Stretching
und bewusste Atmung.

Pilates & Faszientraining: Faszien - sie sind das Organ, welches alles
mit Allem verbindet, das den Körper zusammenhält und strukturiert.
Dieses sinnvoll und sinnliche Trainingskonzept garantiert dem Pilates
Praktizierenden eine dauerhafte Zunahme an Flexibilität und Präzision.

Neuer Termin Neuer Termin Neuer Termin
Die Bodyforming-Einheit Fit-Mix mit Muskeltraining von Margot Scheer,
lizenzierte Übungsleiterin mit Präventionsausbildung, verschiebt sich
von Mittwoch auf Donnerstag 18.00 Uhr.
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Handball

Lust auf etwas Neues?- Lust auf Handball?

Die Spielvereinigung Stegaurach möchte in Zusammenarbeit mit dem
TV Hallstadt eine Handballabteilung starten!!

Bist du zwischen 5 und 18 Jahren?
Hast du Spaß am Ballsport?
Bist du bereit für Spiel, Spaß und neue Freunde?

Dann bist du bei uns genau richtig!!
- Handball spielen - Auch du kannst es lernen!!!

Bei Interesse melde dich einfach bei Christian Röbbenack, um an
einem Schnuppertraining teilzunehmen!! Tel: 0170/3126303

VdK OV Stegaurach

So., 29.11.2015 14.30 Uhr Adventsfeier im Pfarrheim Stegaurach
Für Mitglieder und Begleitpersonen.

Bodyforming: Ein maßvolles Muskeltraining bei flotter Musik, das
unsere Körperhaltung unterstützt und für ein strafferes Aussehen
sorgt, speziell für die Muskelgruppen Bauch, Beine und Po, Arme
sowie Rücken.

Neu für alle Neu für alle Neu für alle

Drei Levels beim Walking und Nordic-Walking
Walking und Nordic-Walking ist für langjährige
Sportler ebenso geeignet wie für Untrainierte.
Deshalb laufen wir ab jetzt jeden Freitag mit
drei Gruppen: Anfänger, Fortgeschrittene und
Profis! Steigen Sie bei uns ein und wählen Sie
Ihre Wunschgruppe aus. Wir sind eine Gruppe
aus sportbegeisterten Frauen und Männern und
laufen momentan in zwei Gruppen. Wir freuen
uns deshalb auch Anfänger zukünftig begrüßen zu können. Gerne
zeigt Ihnen Margot Scheer die Grundkenntnisse des Walkens bzw.
Nordic-Walkings.

Gymnastikwochenplan – alles auf einem Blick!

Bei Interesse kontaktieren Sie die zuständige Übungsleiterin oder
kommen einfach vorbei und machen mit!
Montag
Walking bzw. Nordic-Walking 8.30 Uhr – 9.30 Uhr
ab Birkacher Wald mit Carmen Schmuck, Tel 299340
Mutter/Vater/Großeltern-Kindturnen-Kurs ab 1 ½ Jahren, 15.15 Uhr
Kinderturnen ab 3 Jahren 16.30 Uhr – 17.15 Uhr
beides in der Aurachtal-Halle mit Christine Strätz, Tel. 2960361
Spiele mit und ohne Ball ab 7 Jahren 16.30 Uhr – 17.15 Uhr
Kinderturnen ab 5 Jahren 17.15 Uhr – 18.00 Uhr
beides in der Aurachtal-Halle mit Elke Hoch-Hupfer, Tel 53827
Rücken fit 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
Rücken fit 18.00 Uhr – 19.00 Uhr
beides im Vereinsheim mit Doris Ramer, Tel 290919
Fit und Fun 19.00 Uhr – 20.00 Uhr
im Vereinsheim mit Sabine Biesenecker, Tel 09502 1015

Dienstag
Orientalischer Tanz Anfänger
18.00 Uhr – 19.00 Uhr
Orientalischer Tanz 19.15 Uhr – 20.45 Uhr
beides im Vereinsheim mit Barbara Wagner,
Tel 09502 1060
Präventive Ski- und Konditionsgymnastik
20.15 Uhr – 21.15 Uhr
in der Aurachtal-Halle mit Doris Ramer,
Tel 290919

Mittwoch
Früh-Fit-Fun 8.30 Uhr – 9.30 Uhr
im Vereinsheim mit Margot Scheer, Tel 2970110
Lauf-Gruppe 18.00 Uhr – 19.00 Uhr
ab Parkplatz Aurachtal-Halle mit Doris Ramer, Tel 290919
Functional Fitness 19.00 Uhr – 20.00 Uhr
Pilates 20.00 Uhr – 21.00 Uhr
beides im Vereinsheim mit Désirée Müller, Mobil 0176 80188310

Donnerstag
Fit-Mix mit Muskeltraining 18.00 Uhr – 19.00 Uhr
im Vereinsheim mit Margot Scheer, Tel 2970110
Jazz für Erwachsene 20.00 Uhr – 21.00 Uhr
im Vereinsheim mit Dagmar Tremel und Claudia Steblein, Tel 296351

Freitag
Walking bzw. Nordic-Walking 8.30 Uhr – 9.30 Uhr
ab Parkplatz Aurachtal-Halle mit Margot Scheer, Tel 2970110
Pilates & Faszientraining 16.00 Uhr – 17.00 Uhr
Functional Fitness 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
beides im Vereinsheim mit Désirée Müller, Mobil 0176 80188310

Auskunft gibt Ihnen immer gerne Margot Scheer Tel 2970110.
Rufen Sie einfach an!

Vereine

Kursangebot der VHS Außenstelle
Wichtig: Alle Gymnastikkurse die für den Bürgersaal ausgeschrie-
ben wurden, finden im neuen Pfarrheim statt.
Die Zahl in ( ) ist der Stand der momentanen Anmeldungen vom
18.9.15

Beginn: Kurse u. Anzahl
der Tage

Kurs
Nr.

Kursleiter/
in

Gebühr

Fr. 13.11.15
um 19:00

Veganes Kochen
Teil II (10)

921ST2 Y. Jung 27,20 €

Sa. 14.11.15
um 9:15

Nun hab ich ein
Smartphon oder
Tabl. u. möchte
es besser nutzen
(10)

668ST1 M. Gruben 36,00 €

Sa. 21.11.15
um 09:00

Motorsäge-
Nachschulungs-
Lehrg.(3)
6 Std. Praxisarb.
im Wald ab 18
J. (3)

550ST2 Fr. Moh 38,00 €

Sa. 21.11.15
um 09:00

Der sichere Um-
gang m. d. Mo-
torsäge- nicht
nur für Frauen ab
18 Jahre- (3)

550ST3 Markus
Hafenecker

30,00 €

Do. 3.12.15
um 18:00

Käse & Quark
leicht selbst
gemacht(3)

919ST2 Eva Carlsen 19,00
€ incl.
Zusatz-
kost.

Fr. 11.12.15
von 19:00 –
22:00

Weihnachtsge-
bäck (2) (vegan
u. vegetarisch)

925ST1 Y. Jung 10,20
€ ohne
Materi-
alkos-
ten

Das auf 2016 verlegte Inliner- Sicherheitstraining wird im I.Semester
für Anf. Mai und Anf. Juni angeboten:
für Erwachsene Fr. von 18:00 - 19:30;
für Kinder Fr. von 16:00 - 17:30 Uhr

Anmeldungen
Schriftliche Anmeldungen bitte nur an den Außenstellenleiter: Buch-
drucker Otto; 96135 Stegaurach Kaifeck 4-tätigen.
Anmeldeformular befindet sich im Programmheft und im Vorraum der
Gemeindeverwaltung Stegaurach.
Anmeldungen per E-Mail bitte unter: info@vhs-bamberg-land.de an
VHS Geschäftsstelle des Landkreises Bamberg.

Stegaurach_11-2015_rg.indd 20 28.10.15 09:26



21Vereine

Wanderfreunde Aurachtal e.V. 84
Stegaurach
Veranstaltung: Volkswanderung

31.10. / 01.11. Langenzenn
07./ 08.11. Wachenroth
14./ 15.11. Vorbachzimmern

Teilnehmer melden sich unter „Stegaurach“ bei dem jeweiligen Ver-
anstalter.

Höfen

Freiwillige Feuerwehr Höfen-Waizendorf
Fr., 06.11.2015 18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Höfen
Übung der Aktiven mit Teilnahme der Jugendlichen
Der Kommandant: Heinrich Wicht

Debring

Freiwillige
Feuerwehr Debring e. V.
Vereinstermine
So., 08.11.2015 10:00 Uhr Winterdienst – Geräteprüfung
Sa., 28.11.2015 10:00 Uhr Aufbau der Dorfkrippe am Anger

Kinderfeuerwehr
Mo., 02.11.2015 17:00 Uhr Infoabend für interessierte Eltern und

Kinder
Mo., 16.11.2015 17:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.ffw-debring.de

Mühlendorf

FFW-Mühlendorf e.V.
Mi., 28.11.15 18.00 Uhr Kirchgang / Kameradschaftsabend

mit Vereinsehrungen im Saal der „Al-
ten Mühle.“

Vorankündigung
So., 06.12.15 09.30 Uhr Weißwurstfrühschoppen im Feuer-

wehrhaus

Einladung zum Kinderchor/ zur musi-
kalischen Früherziehung
• Freude und Spaß am gemeinsamen
Singen und Spielen,

• kindgerechte Sprecherziehung und
musikalische Grundschulung,

• Auftritte, „Bühnenluft“, Gesang und viel Musik....
Teilnahme am Chor für Kinder ab dem 1. Schuljahr.
Musikalische Früherziehung für Kinder ab ca. 3 Jahren.
Beide Gruppen werden geleitet von Kathrin Rath.
Die Proben finden jeden Mittwoch im Vereinslokal „Alte Mühle“
in Mühlendorf, Brückenstraße 19 (an der Kirche) statt.
Musikalische Früherziehung von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Kinderchor von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Die Teilnahme an Kinderchor/musikalischer Früherziehung ist
gebührenfrei.
Auskunft unter Tel. 0951 / 29 66 01 oder per E-Mail an adam.
rottmann@t-online.de
Auch unsere Erwachsenenchöre freuen sich über neue Sänger/
innen!

Werden auch Sie aktives oder förderndes Mitglied im GV „Sängerlust“
Mühlendorf:
Probe des Frauenchores: Montag, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, Gasthaus
„Alte Mühle“
Probe des Männerchores: Freitag, 20:00 Uhr – 22:00 Uhr, Gasthaus
„Alte Mühle“

Gesangverein „Sängerlust“ Mühlendorf
So., 22.11.15 8.20 Uhr Kirchgang mit Ehrungen

Herzliche Einladung
an alle Mitglieder und Ehrenmitglieder am 22.11.2015 zum Kirchgang
mit Frühschoppen und Ehrungen
um 8:20 Aufstellung zur Kirchenparade im Hof des Gasthauses „Zur
Alten Mühle“
um 8:30 Kirchgang anschließend
Frühschoppen mit Ehrungen verdienter Mitglieder im Saal des Gast-
hauses „Zur Alten Mühle“

Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen.

Die Vorstandschaft

Krieger- und Soldatenkameradschaft
Mühlendorf und Umgebung
So., 15.11.2015 08.30 Uhr Volkstrauertag

Kirchgang der Krieger- und Soldatenkameradschaft Mühlendorf u.
Umgebung mit anschließendem Totengedenken am Ehrenmal.
Eine herzliche Einladung hierzu ergeht an die gesamte Bevölkerung.

An alle Mitglieder
Ablauf Volkstrauertag:
08.15 Uhr Treffpunkt und Aufstellung an der Linde in Mühlendorf
08.25 Uhr Abmarsch mit der Mühlendorfer Blaskapelle zur Kirche
08.30 Uhr Kirchgang
09.15 Uhr Totengedenken am Ehrenmal

Anschließend Sauerbratenessen im Gasthaus „Alte Mühle“.
Mitglieder erscheinen bitte in Uniform.

St.-Josef-Verein Mühlendorf
„Wer nicht wirbt, der stirbt“

Komödie in 3 Akten
im Saal des Gasthauses „Zur Alten Mühle“

Aufführungstermine:
Samstag, 31.10.15 19:30 Uhr
Freitag, 06.11.15 20:00 Uhr
Samstag, 07.11.15 19:30 Uhr
Sonntag, 08.11.15 14.30 Uhr
Sonntag, 08.11.15 19:30 Uhr
Freitag. 13.11.15 20.00 Uhr
Samstag, 14.11.15 19.30 Uhr
Sonntag, 15.11.15 14.30 Uhr

Der Seniorenbus fährt am 08.11. ab
13:40 Uhr Höfen
13:42 Uhr Waizendorf
13:44 Uhr Unteraurach
13:45 Uhr Debring
13:46 Uhr Steg.-Blumenhof
13:48 Uhr Steg.-Rathaus
13:50 Uhr Dellern
13:52 Uhr Hartlanden

Vorverkauf: Adam Rottmann, Tel. 0951/ 29 66 01

So., 22.11.2015 14.00 Uhr Familiennachmittag im Saal „Zur Alten
Mühle“

Beginn um 14:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen, anschließend Rückschau
auf das Fest „125 Jahre St.-Josef-Verein Mühlendorf“

Unteraurach

Kath. Kapellenverein Unteraurach
Die., 10.11.2015 19.00 Uhr Gottesdienst
Die., 24.11.2015 19.00 Uhr Gottesdienst

Martinszug Unteraurach

So., 08.11.2015 17.00 Uhr Treffpunkt Kapelle
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Waizendorf

JFG Rauhe Ebrach Frensdorf
Stammvereine: SV Frensdorf, SV Reundorf, DJK/SC Vorra,
SV Pettstadt, SV Waizendorf

Teams, Trainingstage, Trainer und Betreuer
Saison 2015/16

A – Junioren (U 19, Kreisgruppe)
Training: Mo. u. Mi., 18:30 - 20:00 Uhr
Trainingsort: Sportplatz des SV Pettstadt
Verantwortlich:
Roberto Opris, Tel.-Nr.: 09502/923857 oder 0160/93432946
Heike Salomon, Tel.-Nr.: 09502/291040 oder 0152/29745858

B – Junioren (U 17, Kreisgruppe)
Training: Mo. u. Mi., 19:00 - 20:30 Uhr
Trainingsort: Schulsportplatz in Frensdorf
Verantwortlich:
Pascal Böck, Tel.-Nr.: 09502/921204 oder 0152/01534263
Benedikt Bräunig, Tel.-Nr.: 09502/7469 oder 0170/9494629
Anja Seuling, Tel.-Nr.: 09502/8536 oder 0151/61414824

C 1 – Junioren (U 15, Kreisklasse)
Training: Di. u. Do., 17:30 - 19:00 Uhr
Trainingsort: Sportplatz des SV Frensdorf
Verantwortlich:
Klaus Erhardt, Tel.-Nr.: 09502/923825 oder 0160/93825430
Dominik Hofmann, Tel.-Nr.: 0170/2331022

C 2 – Junioren (U 15, Kreisgruppe)
Training: Mo. u. Mi., 17:30 - 19:00 Uhr
Trainingsort: Sportplatz des SV Pettstadt
Verantwortlich:
Roland Hack, Tel.-Nr.: 09502/921105 oder 0151/23472780
Daniela Hartnagel, Tel.-Nr.: 09502/923391 oder 0176/82512396
Matthias Schäftlein, Tel.-Nr.: 09502/8159 oder 0171/8741613

C 3 – Junioren (U 15, Kreisgruppe)
Training: Mo. u. Mi., 17:30 - 19:00 Uhr
Trainingsort: Sportplatz des SV Waizendorf
Verantwortlich:
Thomas Herzog, Tel.-Nr.: 0172/8602007
Markus Müller, Tel.-Nr.: 0176/12969402

D 9 1 – Junioren (U 13, Kreisliga)
Training: Mo. u. Mi., 18:30 - 19:30 Uhr,
Trainingsort: Sportplatz des SV Reundorf
Verantwortlich:
Thomas Kotschenreuther, Tel.-Nr.: 09543/4186940 oder 0160/8498768
Thomas Szotkowski, Tel.-Nr.: 0951/299221
Michael Winkler, Tel.-Nr.: 09502/925653 oder 0171/5130792

D 9 2 – Junioren (U 13, Kreisklasse)
Training: Mo. u. Mi., 17:30 - 19:00 Uhr
Trainingsort: Sportplatz des SV Reundorf
Verantwortlich:
Uwe Bucksch, Tel.-Nr.: 09502/490326 oder 0175/4129343
Jürgen Kasal, Tel.-Nr.: 09502/8669
Stefan Pauli, Tel.-Nr.: 09502/923234 oder 0172/7090717

D 9 3 – Junioren (U 13, Kreisgruppe)
Training: Mo. u. Mi., 18:00 - 19:30 Uhr
Trainingsort: Sportplatz des SV Waizendorf
Verantwortlich:
Kriesten Martin,Tel.-Nr.: 0951/296599 oder 0173/8966505
Leicht Thomas, Tel.-Nr.: 0951/2968468 oder 0176/80080022

Weitere Informationen finden sie auf der Homepage der JFG Rauhe
Ebrach Frensdorf unter www.jfg-frensdorf.de

Martinszug Waizendorf 2015
Mi., 14.11.15 17:00 Uhr Martinszumzug

Wir treffen uns zum Martinsumzug in der Kirche in Waizendorf. Beim
anschließenden Umzug wird wieder kräftig gesungen. Deshalb die
Taschenlampe nicht vergessen, macht das Singen einfacher.

Sportverein Waizendorf
Fr., 20.11.2015 19.00 Uhr BockbieranstichSportheimmit (Wagner-

Bockbier)

Zu den Verbandsspielen der 1. Mannschaft in der Kreisklasse 3 am

So., 08.11.2015 14.00 Uhr SV Waizendorf - SpVgg Stegaurach 2
So., 15.11.2015 12.00 Uhr FSV Buttenheim 2 - SV Waizendorf
So., 22.11.2015 14.00 Uhr TSV Burghaslach - SV Waizendorf
So., 29.11.2015 14.00 Uhr SV Waizendorf - FC Altendorf

Reserven jeweils 2 Stunden vorher außer Buttenheim

Alle Schülermannschaften sind ab sofort in der Aurachtalhalle.

An alle Neueinsteiger ab Jahrgang 2009 oder jünger!!!
Training Dienstag von 15.00-16.30 Uhr in der Aurachtalhalle.

Wer hat Lust mitzumachen? Kommt einfach vorbei oder ruft an. Wir
freuen uns auf euch. Ansprechpartner Hans Frank, Tel. 0951 55650
oder 0176 38059038.

LG Bamberg - Leichtathletikabteilung –SV Waizen-
dorf
Kinderleichtathletik - Schulsportplatz Stegaurach
Dienstag
von 15.45 bis 17.00 Uhr Jahrgang 04 bis 07
mit Ilse Dörfler, Tel.: 57326

von 16.30 – 17.45 Uhr Jahrgang 08 bis 10
mit Gaby Leibbrand Tel. 290802 und
Sandra Nawratil Tel. 9179656

Leichtathletische Grundlagen
mit Ilse Dörfler, Tel. 57326
Dienstag
von 17.15 Uhr bis 19.00 ab Jg. 03 u. älter
Mittwoch
17.30 Uhr bis 18.45 Uhr Technik- u. Lauftraining ab Jg. 00
Freitag
von 16.00 bis 17.30 Uhr Jg. 02 bis Jg. 04
von 17.30 bis 19.00 Uhr Jg. 00 u. älter
in allen Gruppen können jederzeit Kinder/Jugendliche
aufgenommen werden, wir freuen uns auf euer Kommen!

Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining für Männer und Frauen
Aurachtalhalle , mittwochs von 18.45 bis 19.45 Uhr mit Ilse Dörfler,
ÜL-Prävention, Anmeldung unter 0951/57326
Rückenschule, Koordinations- und Entspannungs-Übungen (auch
mit Kleingeräten)
Das Training ist muskelaufbauend zur Vorbeugung von Beschwerden.

Es kann jederzeit eingestiegen werden!

Gepflegter 2-Personenhaushalt
in Stegaurach sucht
zuverlässige Reinigungskraft
14-tägig für 4 Std., pro Std.11,00 €

Tel. 0173/5324487

Die Tischtennisabteilung des SV Walsdorf ist auf
der Suche nach neuen Talenten. Es ist jeder herzlich
willkommen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener.
Immer dienstags und freitags findet das Training ab
18.00 Uhr in der Schultumhalle statt.

Mehr Infos unter: Tel. 09549/7376,
Abteilungsleiter Günter Feuerlein oder
Homepage sv-walsdorf.de
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Freiwillig aktiv in der Offenen Behinder-
tenarbeit der Lebenshilfe Bamberg
Die Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Bamberg lädt am Freitag,
den 23.10.15 um 20.00 Uhr zu einem Informationsabend in die Räume
der Katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstr. 2 in Bamberg ein.

Die OBA ermöglicht es Menschen mit und ohne Behinderung ge-
meinsam an
an Freizeit- und Kulturangeboten teilzuhaben.

Am Infoabend stellt die OBA ihre vielfältigen Begegnungsangebote in
den Bereichen Sport, Freizeit, Musik, Kunst und Kultur vor.

Es werden Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in diesen
Bereichen aufgezeigt.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorstellung der neu ins Leben
gerufenen „Inklusiven Kulturwerkstatt“.

Dieses Kulturprojekt ermöglicht es, dass Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen Kultur gestalten und der Öffentlichkeit prä-
sentieren .

Unter Anleitung von professionellen Künstlern können sich Ehren-
amtliche in den verschiedenen Bereichen Bildende Kunst, Theater,
Musik und Tanz engagieren.

Die Inklusive Kulturwerkstatt bietet allen Beteiligten die Möglichkeit
die eigene Kreativität zu entwickeln, Ideen einzubringen und daraus
ein gemeinsames Stück Kultur zu gestalten.

Alle Interessierten, die mehr über die Möglichkeiten des freiwilligen
Engagements in der Offenen Behindertenarbeit erfahren möchten und
sich für ein gelebtes Miteinander einsetzen wollen, sind herzlich zum
Informationsabend der OBA eingeladen.

Bahn – Sozialwerk
Sa 07.11.15 BSW – Briefmarken Jahrestreffen in Wernsdorf 19.00
Mi 11.11.15 Info Alterssicherung Lichtenfels Beginn

14.00 DB 11.36
Fr 13.11.15 Schafkopfturnier im BSW - Treff Beginn14.00
So 21.11.15 BSW -BSG -Großtauschtag Hauptsmoorhalle

Strullendorf 14 30
Abfahrt Bahnhof Bamberg S1 14.12

Sa 28.11.15 Schach Blitzturnier Weihnachtsfeier
Bamberg BSW - Treff 09.45

DEVK - Beratung jeden 2. u. 4. Donnerstag im BSW - Treff
10.00
Voranzeige:
Mi 02.12.15 Weihnachtsfeier Hallstadt Beginn 12.00 DB 11.30
Anmeldung und Essenswunsch ab sofort Donnerstags im BSW
Bamberg
Mi 09.12.15 Kinderweihnachtsfeier ETA Hofmann Theater

www.bsw24.de/Ortsstellen/96052

Jahrgang 1950 bitte Rente anmelden, Tel 0800 300 700 6 bei KBS
KBS = Knappschaft Bahn See der Deutschen Renten Versicherung,
DRV

Anmeldung bitte nur am Donnerstag zu den Öffnungszeiten, be-
grenzte Plätze

Öffnungszeiten: BSW – Treff Bamberg: Mi, Do, Fr
jeweils von 9.00 – 11.30 Uhr

Tel 09 51 – 20 99 83 6, 6 09 51 - 20 99 83 7, @ bsw.bamberg@arcor.de

EVG imtakt – Aushänge u. FT unter Vereinstermine oder kurz notiert

PRESSEMITTEILUNG Bamberg, 24.09.2015

NEUES FORTBILDUNGSPROGRAMM
FÜR BESCHÄFTIGTE IM GESUNDHEITS-
UND SOZIALBEREICH BEIM DEB
ERSCHIENEN
BAMBERG
Seit Jahren werden in der Gesundheits- und Sozialbranche Fach-
kräfte gesucht. Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) hat
diese Entwicklung früh erkannt und sich als privater Bildungsträger
der Aus-, Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich verschrieben.
Der einmal erlangte Ausbildungsabschluss reicht heute nicht mehr
aus. Um langfristig erfolgreich im Job zu sein, müssen sich Fach-
kräfte ständig weiterentwickeln und regelmäßig fortbilden. Für das
Prinzip des lebensbegleitenden Lernens bietet das DEB innovative
Bildungsangebote an.

Das bundesweite Seminarangebot des DEB beinhaltet Fort- und
Weiterbildungen für Ergotherapeuten, Masseure und medizinische
Bademeister, Pädagogen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten und Po-
dologen sowie verschiedene Fernlehrgänge im Bereich Pädagogik
und Pflege.

Die aktuellen Fachprogramme sind ab sofort kostenfrei erhältlich.
Weitere Informationen gibt es unter 0951|915550 oder www.deb.
de/weiterbildung.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
ZENTRALES INFORMATIONS- UND BERATUNGSBÜRO DER DEB-
GRUPPE

Pödeldorfer Straße 81
96052 Bamberg

TEL +49(0)9 51|9 15 55-0
FAX +49(0)9 51|9 15 55-46
MAIL anfrage@deb.de
WEB www.deb.de
FB www.facebook.com/DEBGruppe
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Kinderschutzbund sucht Berater
Elterntelefon als Ehrenamt

Seit gut zehn Jahren bietet der Bamberger Kinderschutzbund allen
Eltern bei den verschiedensten Erziehungsproblemen eine anonyme
Beratung per Telefon an. Um der steigenden Nachfrage an dieser
kostenlosen Dienstleistung gerecht zu werden, sucht der Verein jetzt
Interessierte, die diese ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen und das
vorhandene Beraterteam entsprechend ergänzen möchten. Sie sollten
für dieses Amt etwa vier Stunden monatlich erübrigen können. Natür-
lich bietet der Kinderschutzbund hier vorbereitende Maßnahmen an.
So werden die künftigen telefonischen Berater an fünf Wochenen-
den ausgiebig geschult, wofür folgende Termine vorgesehen sind:
20./21.11.2015, 04./05.12.2015, 22.23.01.2016, 19.20.01.2016,
04./05.03.2016 - jeweils am späten Nachmittag bzw. frühen Abend.
Die Ausbildung erfolgt durch Gabi Tietze vom Landesverband Bayern.
Die Teilnehmerzahl ist auf acht bis zwölf Personen begrenzt.
Vorab lädt der Bamberger Kinderschutzbund alle, die interessiert
sind, am 27. Oktober 2015 um 19.30 Uhr zu einem unverbindlichen
Informationsabend in seinen Räumlichkeiten in der Lange Straße 36
(Eingang Theatergassen) ein. Nähere Informationen können in der Zeit
von Montag bis Freitag, jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr unter der Telefon-
nummer 0951-28192 bzw. per E-Mail unter dksb@kinderschutzbund-
bamberg.de eingeholt werden.

Das Elterntelefon ist ein bundesweites, telefonisches Gesprächs-,
Beratungs- und Informationsangebot, das schnell, kompetent
und anonym unterstützt. Es ist ein Angebot von Nummer gegen
Kummer e.V. gemeinsam mit dem Kinderschutzbund.

Nun komm, der Heiden Heiland
Festliches Adventskonzert der
VHS Bamberg-Land

Auch in diesem Jahr wird das Programm wieder vom Kaiser-Hein-
rich-Chor aus Bamberg gestaltet. Es findet statt am Sonntag, den
29. November 2015 um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard in
Breitengüßbach.
Zur Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit singt das Ensem-
ble unter der musikalischen Leitung von Helmut Mehling die Kantate
„Nun komm, der Heiden Heiland“ von Telemann und Auszüge aus
dem „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach, adventli-
che Kompositionen von Lojeski, Alan Bullard und John Rutter, sowie
traditionelle Lieder aus alter und neuer Zeit. Instrumentalwerke und
besinnliche Texte runden das Programm ab.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden für ein örtliches Hilfsprojekt gerne
entgegengenommen.
Nach dem Konzert kann man auf dem Adventsmarkt vor der Kirche
den Nachmittag mit Punsch und allerlei Leckereien ausklingen lassen.

WIRTSCHAFTSSCHULE INFORMIERT

Der Weg zur Mittleren Reife
Am Donnerstag, 03. Dezember 2015, findet um 19:00 Uhr in der
Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bamberg, Kloster-Langheim-
Straße 11, eine Informationsveranstaltung zum Übertritt an die
Wirtschaftsschule statt.

Diese Veranstaltung richtet sich einmal an Eltern, deren Kinder
momentan die 4. Jahrgangsstufe der Grundschulen besuchen,
um ihnen die Möglichkeiten eines späteren Schulwechsels nach
der 6. bzw. 9. Klasse aufzuzeigen.

Insbesondere informiert Oberstudiendirektor Martin Mattausch
an diesem Abend Eltern und Schüler der 6. bzw. 7. Klassen der
Mittelschulen über Aufnahmebedingungen und die Angebote der
4-stufigen Wirtschaftsschule (7. – 10. Klasse). In bewährter Weise
verbindet die Wirtschaftsschule berufliche und allgemeine Bildung
miteinander und vermittelt nach bestandener Abschlussprüfung
den Wirtschaftsschulabschluss, der die Mittlere Reife beinhaltet.

Auch die 2-stufige Wirtschaftsschule (10. und 11. Klasse) wird
vorgestellt, an der Mittelschüler nach zwei Jahren die Mittlere
Reife erwerben können. Für manche Schüler der Gymnasien kann
zudem die praxisnahe Ausbildung an der Wirtschaftsschule mit
dem anderen Fächerangebot eine Chance für einen schulischen
Neuanfang sein.

Praxis für Physiotherapie

Stephanie Greese-Geldmacher
Schwalbenweg 2
96135 Stegaurach
Tel.: 0951/2082315

Termine nach Vereinbarung
Nur Privatkassen
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Prof. Dr. Ulrich-Arthur Birk
Hartlandenerstaße 65b
96135-Stegaurach

Pensionierter Hochschullehrer
der Uni Bamberg

Tel: 0951/5 19 55 34
Mobil: 0170/542 88 19
www.rechtsanwalt-profdrbirk.de

Ihr Anwalt für: Arbeitsrecht Sozialrecht
Familienrecht Erbrecht
Verkehrsrecht Mietrecht

Neuer Rechtsanwalt in Stegaurach:

F
A
C
H
P
R
A
X
I
S
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Bettina Thiel • Apothekerin • Heilpraktikerin
Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie.
Homöopathie und Naturheilverfahren

Bamberger Straße 24 • 96135 Stegaurach
Tel. 0951/297 17 95 · Fax 0951/297 17 96
email: info@neue-apotheke-stegaurach.de

Hier finden Sie unter www.neue-apotheke-stegaurach.de
➧alle Aktionen,
➧Neuigkeiten,
➧Dienstpläne und unsere Winterangebote von

Apotheke und Kosmetikinsel.

Gesunde Haut freut sich auf den WinterGesunde Haut freut sich auf den Winter
mit Frau van Doorn von La Mer Kosmetik.

Montag 23. November 2015 um 19.30 Uhr,
Vortrag.

Dienstag 24. November
Behandlung in der Kabine 45min 10,00 Euro
mit Frau van Doorn – jetzt können Sie spüren, was Sie am Vorabend gehört haben.

Bitte melden Sie sich zu beiden Veranstaltungen an!!

AKTIO
N

AKTIO
N

Ölfeuerungs-Kundendienst
Wartung aller Brennerfabrikate
Störungsdienst auch Samstag/Sonntag
Kostenlose und unverbindliche Beratung!

Standort Pettstadt Tel. (09502) 8452
oder Tel. (09554) 505
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